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ENTWURF 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Qualitätsklassengesetz, BGBI . Nr. 161 /1967, zuletzt geändert 
durch Bundesgesetz BGBI . Nr . 90 4 /1993 , wird wie folgt geändert : 

1. § 1 Abs. 4 lautet: 

, , (4) Unbeschadet Abs . 3 gelten die in der Anlage unter den 
Zolltarifnummern 0 201, 020 2, 0203 und 0 20 4  angeführten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse ( Fleisch von Rindern , 
Schweinen, Schafen und Ziegen) mit der Schlachtung der Tiere in 
einem Schlachtbetrieb als in Verkehr gebracht. " 

2. § 2 Abs . 2 und 3 lauten: 

, , (2) Soweit es zur Durchführung von Verordnungen des Rates 
oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über 
Qualitätsnormen, Verkaufs - oder Vermarktungsnormen oder 
ähnlichen Vorschriften, die einer Regelung nach diesem 
Bundesgesetz entsprechen, erforderlich ist, kann der 
Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz und dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten durch Verordnung 
1. Vorschriften nach Maßgabe dieses Gesetzes oder 
2. Vorschriften über die Nichtanwendung von Qualitätsnormen ,  

Verkaufsnormen oder ähnlichen Bestimmungen, die einer 
Regelung nach diesem Gesetz entsprechen, soweit die 
Voraussetzungen für die Nichtanwendung nach den vom Rat oder 
von der Kommission erlassenen Verordnungen bestimmt oder 
bestimmbar sind , 

erlassen . 

(3) Vor Erlassung einer Verordnung im Sinne des Abs. 1 oder 2 
sind die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs , die Wirtschaftskammer Österreich und 
die Bundeskarnmer für Arbeiter und Angestellte zu hören. " 

3 .  Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

,, § 2a. Durch Verordnung gemäß § 2 kann ferner vorgeschrieben 
werden , 
1 .  daß in Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen 

Transportbegleitpapieren, ausgenommen in Rechnungen , 
Lieferscheinen oder sonstigen Transportbegleitpapieren des 
Einzelhandels , die Klasse anzugeben ist, unter der die 
Erzeugnisse jeweils geliefert, verkauft oder sonst in den 
Verkehr gebracht worden sind; 
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2. daß für bestimmte Erzeugnisse, für die Vorschriften im Sinne 
dieses Bundesgesetzes oder entsprechende Vorschriften des 
Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
erlassen sind, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in 
Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen 
bestimmt sind, nicht ohne Angabe der Klasse geworben werden 
darf, sofern dabei Preise angegeben werden, die sich 
unmittelbar oder mittelbar auf eine Gewichtseinheit 
beziehen; 

3. daß Börsen, Verwaltungen öffentlicher Märkte und sonstige 
Stellen, soweit sie amtliche oder für gesetzlich vorgesehene 
Zwecke bestimmte Preisnotierungen oder Preisfeststellungen 
vornehmen, verpflichtet sind, ihre Notierungen oder 
Feststellungen auf die Klassen zu erstrecken oder, soweit 
Vorschriften im Sinne dieses Bundesgesetzes oder 
entsprechende Vorschriften des Rates oder der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften erlassen sind, ihren Notierungen 
oder Feststellungen die Klassen zugrunde zu legen haben. " 

4.  § 3 Abs . 3 lautet: 

,,(3) Die Geltung der Verordnungen ist jedoch auch auf 
Erzeugnisse auszudehnen, die nach Abs . 1 in Verkehr gebracht 
werden, wenn nach den Grundsätzen des § 2 Abs. 1 oder nach 
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 
die Einführung der Qualitätsnormen auch für diese Erzeugnisse 
erforderlich ist. " 

5. § 3 Abs. 4 wird aufgehoben. 

6.  § 9 Abs. 5 lautet: 
, , (5) Soweit es zur Durchführung von Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 erforderlich ist, 
kann der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft durch 
Verordnung 
1. nähere Bestimmungen über die Vergabe von betrieblichen 

Kennumrnern, wie für Erzeugerbetriebe oder Packstellen, 
erlassen, 

2. zur Kennzeichnung der Herkunft der Waren zulässige 
Ursprungsgebiete festsetzen und 

3. Muster von zur Kennzeichnung zu verwendenden Etiketten oder 
Banderolen oder amtliche Zeichen für Etiketten oder 
Banderolen festlegen. " 

7. § 10 wird aufgehoben. 
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8.  § 11 samt Überschrift lautet: 

" Qualitätskontrolle bei 
der Ein- und Ausfuhr 

§ 11. ( 1) Einfuhrkontrolle im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der danach erlassenen Verordnungen sowie der 
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 
beim Verbringen von Nichtgemeinschaftswaren aus Gebieten , die 
nicht zum Zollgebiet der Gemeinscha ft gehören , in den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(2) Der Einfuhrkontrolle unterliegen Waren , soweit für sie 
Qualitätsnormen gelten und in Verordnungen der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist , 
ausgenommen Waren, für die gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vorn 28. März 1983 über 
das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen , AB1. EG Nr. L 
105 (Zollbefreiungsverordnung) und des Abschnittes E des 
Zollrechts -Durchführungsgesetzes, BGB1. Nr. 659/1994 
Zollfreiheit gewährt wird. 

( 3 ) Durch Verordnung gemäß § 2 kann, wenn dadurch die 
Einfuhrkontrolle beschleunigt werden kann , angeordnet werden , 
daß auch Waren, die zur vorübergehenden Verwendung, aktiven 
oder passiven Veredelung gemäß den Bestimmungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vorn 12. -Oktober 1992 zur Festlegung 

des Zollkodex der Gemeinschaften , AB1. EG Nr. L 3 0 2  (Zollkodex) 
abgefertigt werden, der Einfuhrkontrolle unterliegen. 

( 4) Ausfuhrkontrolle im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die 
Überwachung der Einhaltung der in Abs. 1 genannten Bestimmungen 
beim Verbringen von Waren aus dem Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes nach Drittländern. 

( 5) Der Ausfuhrkontrolle unterliegen Waren , soweit für sie 
Qualitätsnormen gelten und die Ausfuhrkontrolle 
1. durch Verordnung gemäß § 2 oder Verordnungen der 

Europäischen Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 angeordnet ist 
oder 

2. vorn Inhaber des ausführenden Betriebes beantragt wird. " 

9.  § 12 Abs. 1 lautet: 

, , ( 1) Für die Durchführung der Ein - und Ausfuhrkontrolle ist 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zuständig. " 
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10. § 12 Abs. 5 lautet: 

, , (5) Die·Kontrollorgane sind im Rahmen des erteilten 
Auftrages verpflichtet , diejenigen Amtshandlungen vorzunehmen, 
die ihnen aufgrund dieses Bundesgesetzes, danach erlassener 
Verordnungen oder Verordnungen der Europäischen Gemeinscha ften 
gemäß § 2 Abs . 2 übertragen sind. Soweit sie aufgrund dieser 
Bestimmungen Verfügungen tref fen, entscheiden sie als Organe 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtscha ft. " 

11. § 12 Abs. 6 und 7 werden aufgehoben; in § 12 erhält Abs. 
, , 8" die Bezeichnung , , 6 " . 

12. In § 13 Abs. 1 zweiter Satz entfällt der Ausdruck " , soweit 
§ 17 Abs. 5 und 6 nicht anderes vorsieht, " . 

13. § 13 Abs. 2 lautet: 

, , (2) Nähere Bestimmungen über die Einfuhrkontrolle sind durch 
Verordnung gemäß § 2. zu erlassen. Insbesondere kann angeordnet 
werden, daß 
1. die Zollbehörde oder der Anmelder gemäß Art. 4 Z 18 des 

Zollkodex das Einlangen der Waren, die der Einfuhrkontrolle 
unterliegen , an der Grenze oder an dem Ort der 
Zollab fertigung dem Kontrollorgan anzuzeigen hat, 

2. die Einfuhr nur über bestimmte Zollstellen ( Einfuhrstellen) 
zulässig ist , 

3. die Kontrolle am Ort der zollamtlichen Abfertigung oder, 
wenn sie mit Kontrollen aufgrund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen an der Grenze verbunden werden kann, an dieser 
durchzuführen ist. " 

14. § §  14 und 15 werden aufgehoben. 

15. In § 16 Abs. 1 erster Satz entfällt der Ausdruck " oder im 
Falle einer Bewilligung im Sinne des § 13 Abs. 2 lit. d nach 
der Zollabfertigung am Bestimmungsort" . 

16. § 16 Abs. 3 dritter Satz lautet: 

" Er ist eine für die beantragte Zollabfertigung erforderliche 
Unterlage gemäß Art. 62 Abs. 2 des Zollkodex und Art. 218 Abs. 
1 lit. d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 
2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung 
( EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 

Gemeinschaften , ABI. EG Nr. L 253 (Zollkodex-Durchführungs-
verordnung) . "  
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17. § 16 Abs. 4 lautet: 

, , (4 ) Ist'das Kontrollorgan der Auffassung , daß die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Einfuhr nicht gegeben 
sind, so hat es die beanstandeten Mängel dem Anmelder 
schriftlich anzuzeigen (Kontrollbericht) . Im Fall einer 
normgerechten Nachbesserung durch den Anmelder hat das 
Kontrollorgan gemäß Abs. 3 vorzugehen. " 

. 

18. § 16 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

, , (5) In Ermangelung einer normgerechten Nachbesserung hat das 
Kontrollorgan ein Beanstandungsprotokoll unter Angabe der 
beanstandeten Mängel auszustellen, aus dem hervorgeht, daß die 
Ware nicht in Verkehr gebracht werden darf. Die Einfuhr ist 
nur dann zuzulassen, wenn die Waren einer anderen Verwendung 
zugeführt werden können und der Einfuhr zu dieser Verwendung 
andere gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

(6) Durch Verordnung gemäß § 2 kann angeordnet werden, daß 
1. im Falle einer Beanstandung die Ergebnisse der . 

Kontrolle über den Zustand der Ware oder die festgestellten 
Mängel bestimmten Stellen des ausführenden Staates 
mitgeteilt werden und 

2. auf Wunsch dieser Stellen eine Überprüfung der Ware unter 
Beiziehung eines fachlichen Organs, das vorn ausführenden 
Staat namhaft gemacht wird, stattfinden kann. " 

19. § 17 wird aufgehoben. 

20. § 18 samt Überschrift lautet: 

, , Ausfuhrkontrolle 

§ 18. ( 1) Die Ausfuhrkontrolle hat der Inhaber des 
ausführenden Betriebes anzumelden. Die Anmeldung hat die für 
die Identifizierung der Ware und ordnungsgemäße Durchführung 
der Kontrolle erforderlichen Angaben sowie Angaben über den 
Ort und den Zeitraum des geplanten Versands sowie die 
vorgesehene Bestimmung zu enthalten. 

(2) Die Ausfuhrkontrolle hat entweder am Ort der Verpackung 
und Verladung oder auf der Versandstufe zu erfolgen. 

(3) Der Antragsteller hat dem Kontrollorgan j ede zur 
Durchführung einer ordnungsgemäßen Kontrolle erforderliche 
Hilfe zu leisten oder für eine solche Hilfeleistung 
vorzusorgen. Das Kontrollorgan ist auch berechtigt, Proben zur 
Kost unentgeltlich zu entnehmen. 

(4) Kommt der Antragsteller den Verpflichtungen gemäß Abs. 3 
nicht nach, gilt der Antrag als zurückgezogen. 
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(5) Ergibt die Ausfuhrkontrolle , daß die für die Ausfuhr 
bestimmten Waren den in § 11 Abs. 1 genannten Bestimmungen 
entsprechen , so hat das Kontrollorgan eine 
Kontrollbescheinigung (Ausfuhrbescheinigung) auszustellen. Sie 
ist den Frachtpapieren anzuschließen. 

( 6) Ergibt die Kontrolle , daß die Ware nicht gemäß Abs. 5 
entspricht , findet § 16 Abs. 4 und 5 sinngemäß Anwendung. " 

21. § 19 wird aufgehoben. 

22. § 20 Abs. 1 lautet: 

, , (1) Für die Durchführung der Ausfuhrkontrolle gemäß § 11 
Abs. 5 Z 2 hat derjenige , der die Ausstellung einer 
Kontrollbescheinigung beantragt , eine Kontrollgebühr zu 
entrichten. Die verpflichtung zur Entrichtung einer 
Kontrollgebühr kann durch Verordnung gemäß § 2 auf die 
Durchführung der Ausfuhrkontrolle gemäß § 11 Abs. 5 Z 1 sowie 
der Einfuhrkontrolle ausgedehnt werden. " 

23. § 21 Abs. 1 lautet: 

, , (1 )  Soweit nicht die Bestimmungen über die Kontrolle der 
Ein- und Ausfuhr anzuwenden sind , steht die Überwachung der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, der danach 
erlassenen Verordnungen oder der Verordnungen der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 den Behörden der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung , in erster Instanz der 
BezirksverwaltuDgsbehörde , zu (Inlandskontrolle) . " 

2 4 . In § 21 Abs. 4 wird der Ausdruck , , Das Bundesministerium' , 
durch , , Der Bundesminister" ersetzt. 

25. § 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

, , (6) Ergibt die Kontrolle , daß die Waren den in Abs. 1 
genannten Bestimmungen nicht entsprechen , hat das 
Kontrollorgan die beanstandeten Mängel dem 
Verfügungsberechtigten oder dessen Vertreter schriftlich 
anzuzeigen (Kontrollbericht) . Sorgt dieser daraufhin für keine 
normgerechte Nachbesserung , hat das Kontrollorgan ein 
Beanstandungsprotokoll auszustellen , aus dem hervorgeht , daß 
die Waren nicht für den Frischverbrauch in Verkehr gebracht 
werden dürfen. " 

26. Nach § 21 wird folgender § 21a samt Überschrift eingefügt: 

" Zuständigkeit nach Gemeinschaftsrecht 

§ 21a. (1 ) Zuständige Stelle oder KontrollsteIle im Sinne der 
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften gemäß § 2 Abs. 2 
sind die Behörden gemäß § 21 Abs. I ,  soweit 
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1. sich aus anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
anderes ergibt oder 

2. sich nicht der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung Angelegenheiten der Vollziehung 
vorbehält. 

( 2) Soweit in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften 
gemäß § 2 Abs. 2 die Erstattung von Meldungen oder Berichten 
oder die Erteilung von Auskünften an Organe der Europäischen 
Gemeinschaften oder an Drittländer vorgesehen sind , ist hiefür 
die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft gegeben. Die Behörden gemäß § 21 Abs. 1 haben 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die hiefür 
erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen sowie 
Daten zu übermitteln. " 

27. In § 23 Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck " das 
Bundesministerium' , ersetzt durch " den Bundesminister " . 

28. § 23 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

" Sie entfällt in den Fällen gemäß § 16 Abs. 4 und 5 und § 21 
Abs . 6 oder , wenn sie den Betrag von 200 S nicht übersteigt . " 

29. In § 25a erhält Abs. , , 4" die Bezeichnung , , 5" i § 25 Abs . 4 
lautet: 

, , ( 4) Für die Überprüfung gemäß Abs. 3 hat der 
Verfügungsberechtigte eine Kontrollgebühr zu entrichten. § 20 
Abs. 2 gilt sinngemäß. " 

30. § 26 Abs. 1 und 2 lauten: 

, , ( 1) Wer Waren entgegen den Bestimmungen 
1. der § §  2 bis 8 und der aufgrund dieser Bestimmungen 

ergangenen Verordnungen in Verkehr bringt , 
2 .  des § 9 und einer aufgrund dieser Bestimmung ergangenen 

Verordnung nicht , mangelhaft oder unrichtig gekennzeichnet 
in Verkehr bringt, 

3. des § 11 Abs. 2 einführt oder 
4. des § 11 Abs . 5 Z l ohne Ausfuhrbescheinigung ausführt , 

begeht , sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet , 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
500 OOp S zu bestrafen. 

( 2) Wie nach Abs. 1 ist zu bestrafen , wer 
1. eine Ware unter einer Bezeichnung in Verkehr bringt , die den 

Anschein einer Qualitätsklasse erweckt , obwohl Qualitätsklassen 
im Sinne dieses Bundesgesetzes nicht eingeführt sind , 

2. als Betriebsinhaber den Bestimmungen des § 16 Abs. 2 oder des § 
22 zuwiderhandelt, 

3. Aufzeichnungen gemäß § 9 Abs. 3 vierter Satz und § 9 Abs. 6 
zweiter Satz nicht , mangelhaft oder unrichtig führt , 
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4. als Inhaber eines Schlachtbetriebes entgegen § 25 a und einer 
aufgrund dieser Bestimmung ergangenen Verordnung Klassifizierer 
nicht oder'nicht rechtzeitig beizieht. " 

3 1. In § 26 erhalten die Abs. , , 3" bis , , 5" die Bezeichnung 
, , 4" bis " 6" ; § 26 Abs. 3 lautet: 

, , (3)  Eine nach Abs. 1 zu bestrafende Verwaltungsübertretung 
begeht ferner , wer einer gemäß § 2 oder § 2a erlassenen 
Verordnung , soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Strafbestimmung verweist, zuwiderhandelt." 

3 2. In § 28 Z 2 wird das Zitat , ,§§ 11 Abs. 5, 13 Abs. 1 zweiter 
Satz und· Abs. 2 sowie 20" ersetzt durch ,,§§ 11 Abs. 3 ,  13 
Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2, 20 und 25a Abs. 4" . 

3 3 .  Nach § 28 wird folgender § 29 samt Überschrift angefügt: 

, , Inkrafttreten 

§ 29. (1 ) § 1 Abs. 4, § 2 Abs. 2 und 3, § 2a, § 3 Abs. 3 ,  die 
Aufhebung des § 3 Abs. 4, § 9 Abs. 5, die Aufhebung des § 10, 
§ 11, § 12 Abs. 1 und 5, die Aufhebung des § 12 Abs. 6 und 7, 
die Bezeichnung des § 12 Abs. 8 als Abs. 6,  § 13 Abs. 1 
zweiter Satz , § 13 Abs. 2 ,  die Aufhebung der §§ 14 und 15, § 
16 Abs. 1 erster Satz, § 16 Abs. 3 dritter Satz und Abs. 4 bis 
6,  die Aufhebung des § 17, § 18, die Aufhebung des § 19, § 20 
Abs. 1, § 21 Abs. 1 ,  4 und 6 ,  § 21a , § 23 Abs. 4 erster und 
letzter Satz , § 25a Abs. 4 und die Bezeichnung des früheren 
Abs. 4 als Abs. 5 ,  § 26 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 3 und die 
Bezeichnung der früheren Abs. 3 bis 5 als Abs. 4 bis 6, § 28 Z 
2 und die Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
" . / 199. treten gleichzeitig mit dem Vertrag über den Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 

( 2) Verordnungen aufgrund der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten frühestens mit 
dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft." 

3 4. Im ersten Halbsatz der Anlage wird der Ausdruck 
, , ( Zolltarifgesetz 1988, BGBl.Nr. 155 /198 7) " ersetzt durch 
" gemäß der Verordnung (EWG ) Nr. 2658 /87  des Rates vom 23 . Juli 
1987 über die zolltarifliehe' und statistische Nomenklatur 
sowie den Gemeinsamen Zolltarif" . 

3 5. In der Anlage entfällt unter Tarif-Nummer 0207 der Ausdruck 
, , 10 - Geflügel, nicht in Stücke zerteilt, frisch oder 

gekühlt: 
ex 10 - gerupft und ausgenommen 

(20 ) - Geflügel , nicht in Stücke zerteilt, gefroren: 
ex (20 ) - gerupft und ausgenommen" . 
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3 6. In der Anlage werden folgende Tarif -Nummern eingefügt: 

a) , , 0105 1 1' lebende Hühner mit einem Stückgewicht von 185 g oder 
weniger 

19 anderes lebendes Hausgeflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 g oder weniger" 

b) , , 0204 Fleisch von Schafen und Ziegen, frisch, gekühlt oder 
gefroren" 

c) , , 0407 00 1 1  Bruteier von Truthühnern oder Gänsen 
19 andere Bruteier" 

d) , , 0601 10 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und 
Wurzelstöcke, ruhend" 

e) , , 0603 10 Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, 
zu Binde- oder Zierzwecken, frisch" 

f) , , 0604 91 Blattwerk, Blätter , Zweige und andere Pflanzenteile, 
frisch' , 

g) , , 0803 00 Bananen einschließlich Mehlbananen " . 
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VORBLATT 

Problem: 

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts Österreichs zur Europäi
schen Union treten die den österreichischen qualitätsklassen

rechtlichen Vorschriften entsprechenden Verordnungen der Euro

päischen Union über Qualitätsnormen oder Vermarktungsnormen 
verschiedener landwirtschaftlicher Produkte unmittelbar in Gel

tung. 

ziel: 

Einbindung der Verordnungen der Europäischen Union in die in

nerstaatliche Vollziehung. 

Inhalt: 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der Verord

nungen der Europäischen Union: 

Verordnungsermächtigung zur Umsetzung der Verordnungen der 

Europäischen Union, 

Neuregelung der Ein- und Ausfuhrkontrolle sowie der In

landskontrolle, 

Ergänzung der Straf tatbestände. 

Alternativen: 

Keine. 
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Kosten: 

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts Österreichs zur Europäi

schen Union treten Qualitäts- oder Vermarktungsnormen für eine 

Reihe landwirtschaftlicher Produkte in Kraft, für die es bis

lang keine analogen nationalen Normen gegeben hat. Aufgrund der 
dadurch steigenden Zahl der zu kontrollierenden Produkte ist 
mit einer Erhöhung sowohl der Personalkosten als auch des Sach

aufwands zu rechnen. 

EU-Konformität: 

Mit dem vorliegenden Entwurf wird der sich aus den Verordnungen 

der Europäischen Union ergebenden Verpflichtung der Mitglied

staaten entsprochen, die erforderlichen Maßnahmen zur na

tionalen Umsetzung dieser Verordnungen zu treffen. 
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ERLÄU TERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Das Qualitätsklassengesetz selbst enthält keine produktspezifi

schen Qualitäts- bzw . Vermarktungsvorschriften, sondern regelt 

lediglich die Grundsätze für die Einführung von Qualitätsklas

sen, für Verpackung und Kennzeichnung der Waren . 

Darüber hinaus sieht das Qualitätsklassengesetz eine weitgehend 

abschließende Regelung der Kontrolle der Einhaltung der quali

tätsklassenrechtlichen Bestimmungen vor, wobei zwischen Ein

und Ausfuhrkontrolle sowie Inlandskontrolle differenziert wird . 

Mit Verordnungen aufgrund des Qualitätsklassengesetzes wurden 

bisher qualitätsklassenrechtliche Regelungen für 14 landwirt
schaftliche Produkte erlassen, nämlich für j eweils 5 Obst- und 

Gemüsesorten, für Speisekartoffeln, Hühnereier, Schweinehälften 

und Rinderschlachtkörper . 

In der Europäischen Union gelten analoge Normen nicht nur für 

die vorgenannten Produkte (ausgenommen Speisekartoffeln) , son

dern für eine Reihe weiterer, landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

nämlich für etwa 20 weitere Obst- und Gemüsesorten, für Scha

fe, Geflügelfleisch, Bruteier und Küken, frische Schnittblumen 

sowie Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen . 

Alle diese Normen - j eweils als Verordnung erlassen - treten 
mit dem Wirksamwerden des Beitritts Österreichs zur Europäi
schen Union unmittelbar in Geltung. Wenngleich diese Verord

nungen nicht nur als nQualitätsnormen" (bei Obst und Gemüse) , 

sondern auch als "Vermarktungsnormen" (z . B .  bei Eiern und Gef

lügelfleisch) oder als "Handelsklassen" (z . B .  bei Rinder- und 

Schweineschlachtkörpern) betitelt werden, entsprechen sie - ge

messen an Ziel und Inhalt - den Grundsätzen des Qualitätsklas

sengesetzes. 
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Die vorgenann.ten EU-Verordnungen treffen in materieller Hin

sicht umfassende und abschließende Regelungen, so daß in dieser 

Hinsicht eine Transformation in innerstaatliche Rechtsvor

schriften nicht in Betracht kommt. Es ist j edoch erforderlich, 
die innerstaatliche Vollziehung dieser Normen durch Schaffung 

entsprechender nationaler Rechtsgrundlagen sicherzustellen. 
Dies entspricht der sich aus den EU-Verordnungen ergebenden 

Verpflichtung der einzelnen Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu er

greifen bzw. Bestimmungen zu erlassen, die eine Einhaltung der 

EU-Bestimmungen gewährleisten. 

Dementsprechend verfolgt der vorliegende Entwurf im wesentli

chen das Ziel, die obgenannten EU-Verordnungen in die inner

staatliche Vollziehung auf Grundlage des Qualitätsklassengeset

zes einzubinden. 

Wesent l i cher Inhalt des Entwurf es: 

Durch eine Verordnungsermächtigung zur Umsetzung von EU-Ver

ordnungen, die den qualitätsklassenrechtlichen Vorschriften 

entsprechende Regelungen enthalten, wird die Rechtsgrundlage 

dafür geschaffen, den Mitgliedsstaaten eingeräumte Regel
ungsermächtigungen in Anspruch nehmen zu können. 

Neufassung der Bestimmungen über die behördliche Kontrolle: 

Entsprechend den Grundsätzen des Binnenmarktes werden sowohl 

Ein- und Ausfuhrkontrolle als auch die Inlandskontrolle neu 

definiert. 

Weiters wird der Geltungsbereich der Kontrollbestimmungen 

auf die durch EU-Verordnungen geregelten Produkte ausgedehnt 

und die Zuständigkeit für die Vollziehung der EU-Verord

nungen festgelegt. 

Um ein Zuwiderhandeln gegen die Vorschrif�en der EU-Verord

nungen ahnden zu können, wurden die Strafbestimmungen erwei

tert. 
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Kompetenzgrundlagen: 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgeset
zes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B -VG ( " Bekämpfung des 

unlauteren Wettbewerbes") , 

hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 11 bis 19 aus Art. 10 Abs. 

1 Z 2 B-VG ("Warenverkehr mit dem Ausland") und 

hinsichtlich der Bestimmungen des § 20 Abs. 1 und § 25 a Abs. 4 

aus Art. 10 Abs. 1 Z 4 B -VG ("Bundesfinanzen, insbesondere öf

fentliche Abgaben") . 

Beurte i lung im Hinb l i ck auf Best immungen der EU: 

Der vorliegende Entwurf nimmt auf folgende EU-Verordnungen Be

dacht: 

Verordnung (EWG) Nr. 103 5/72 des Rates vom 18. 5. 1972 über eine 

gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl. Nr. L 118 
vom 20. 5. 1972) 

Verordnung (EWG) Nr. 2251/92 der Kommission vom 29. 7. 1992 über 
die Qualitätskontrolle von frischem Obst und Gemüse (ABl. Nr. 

L 219 vom 4 .8. 1992) 

Verordnung (EG) Nr. 2257/94 der Kommission vom 16. 9. 1994 zur 

Festsetzung von Qualitätsnormen für Bananen (ABl. Nr. L 245 vom 

20. 9. 1994) 

Verordnung (EWG) Nr. 3 220/8 4 des Rates vom 13 . 11. 198 4 zur Be
stimmung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für 
Schwe ineschlachtkörper (ABl. Nr. L 3 01 vom 20. 11. 198 4 ') .  

Verordnung (EWG) Nr. 2967/85 der Kommission vom 24. 10. 1985 mit 

Durchführungsbestimmungen zum gemein�chaftlichen Handelsklas

senschema für Schweineschlachtkörper (ABl. Nr. L 285 vom 

25. 10. 1985) 
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Verordnung (E�G) Nr. 1208/81 des Rates vom 28. 4. 1981 zur Be

stimmung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für 
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (ABI. Nr. L 123 vom 

7. 5. 1981) 

Verordnung (EWG) Nr. 1186/90 des Rates vom 7. 5. 1990 zur Erwei

terung des Anwendungsbereichs des gemeinschaftlichen Handels

klassenschemas für ausgewachsene Rinder (ABI. Nr. L 119 vom 

11. 5. 1990) 
Verordnung (EWG) Nr. 3 4 4/91 der Kommission vom 13 . 2 . 1991 mit 
Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EWG) Nr. 1186/90 

(ABI.Nr. L 41 vom 14. 2. 1991) 

Verordnung (EWG) Nr: 2930/81 der Kommission vom 12. 10. 1981 über 

ergänzende Bestimmungen zur Anwendung des gemeinschaftlichen 

Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener Rinder 

(ABl. Nr. L 293 vom 13 . 10. 1981) 

Verordnung (EWG) Nr. 2137/92 des Rates vom 23 . 7. 1992 über das

gemeinschaftliche Handelsklassenschema für SCha f s chlachtkörper 

(ABI. Nr. L 214 vom 3 0. 7. 1992) 

Verordnung (EWG) Nr. - 461/93 der Kommission vom 26. 2. 1993 mit 

Bestimmungen zum gemeinschaftlichen Handelsklassenschema für 

Schlachtkörper von Schafen (ABI. Nr. L 49 vom 27. 2. 1993) 

Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des Rates vom 26 . 6. 1990 über Ver

marktungsnormen für Geflügelfleisch (ABl. Nr. L 173 vom 

6 . 7. 1990) 

Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 der Kommission vom 5. 6. 1991 mit 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des 

Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 
(ABI. Nr. L 143 vom 7. 6. 1991 ) 

Verordnung (EWG) Nr. 278 2/75 des Rates vom 29. 10. 1975 über die 

Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern und Küken von Haus

geflügel (ABl. Nr . L 282 vom 1. 11. 1975) 

Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 der Kommission vom 29. 7. 1977 zur 

Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 (ABI. Nr. L 209 

vom 17. 8. 1977) 
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Verordnung (E�G) Nr. 1907/90 des Rates vorn 26.6.1990 über be

stimmte Vermarktungsnormen für Eier (ABI. Nr. L 173 vorn 

6.7.1990) 

Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 der Kommission vorn 15.5.1991 mit 

Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 

des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier (ABI. Nr. 

L 121 vorn 16.5.1991) 

Verordnung (EWG) Nr. 316/68 des Rates vorn 12.3.1968 zur Fest
setzung von Qualitätsnormen für fri s che Schnittblumen und fri

s ches Blattwerk (ABI. Nr. L 71 vorn 21.3.1968) 

Verordnung (EWG) Nr. 315/68 des Rates vorn 12.3.1968 zur Fest
setzung von Qualitätsnormen für Blumenbulben , - zwiebe ln und 

-kno l l en (ABI. Nr. L71 vorn 21.3.1968) 

Kost en: 

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts Österreichs zur Europä

ischen Union treten - gegenüber der derzeitigen Rechtslage -

Qualitäts- bzw. Vermarktungsnormen für etwa 25 weitere land

wirtschaftliche Produkte in Kraft. Es kommt dadurch zu einer 

beträchtlichen Erhöhung des Kontrollumfanges und des damit ver

bundenen Aufwandes sowohl bei der Ein- und Ausfuhrkontrolle als 

auch bei der Inlandskontrolle. 

Es wird zunächst davon ausgegangen, daß auch für die Bewälti

gung der zusätzlichen Kontrollaufgaben die personelle Kapazität 

des bestehenden Kontrollapparates ausreicht. 
Da die Entwicklung der internationalen Handelsströme aus Dritt

ländern in die Europäische Union oder auch innerhalb der Euro

päischen Union derzeit nicht zuverlässig abschätzbar ist, kann 

die Notwendigkeit einer personellen Aufstockung des 

Kontrollapparates j edoch nicht definitiv ausgeschlossen werden. 
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E in- und Aus fuhrkontrolle: 

Die in der Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft fallende Ein- und Ausfuhrkontrolle erfolgt im 

wesentlichen durch die Angehörigen der Zollverwaltung (als Or

gane im Sinne des Qualitätsklassengesetzes) im Rahmen der zoll

rechtlichen Abfertigung der Waren. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union entfallen 

die nach der derzeitigen Rechtslage für die Durchführung der 

Ein- und Ausfuhrkontrolle zu entrichtenden Kontrollgebühren. 

Dadurch kann auch die derzeit bestehende Organisation der 

Außenstellen der Ein- und Ausfuhrkontrolle, deren Einrichtung 

und Tätigkeit mit den Einnahmen aus diesen Kontrollgebühren fi

nanziert wurde, nicht aufrechterhalten werden . 

Die bislang von den Außenstellen der Bundesqualitätskontrolle 

wahrgenommenen Aufgaben sind somit vom Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft (Bundesqualitätskontrolle) zu über

nehmen: 

- Auswertung und Zusammenfassung der Kontrollberichte der Kon

trollorgane; 
- Organisation der Ausbildungs- bzw . Weiterbildungskurse für 

die Kontrollorgane; 

- Erfassung und Registrierung der bestellten Kontrollorgane. 

Zusätzliche Kontroll- bzw. 

Verordnungen der EU: 

Vollzugsaufgaben aufgrund von 

Hinsichtlich der innerstaatlichen Vollziehung der Eu-verordnun-� 
gen kommt dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
die Funktion der 11 zentralen Kontrollstelle 11 im Si� der 

EU-Normen zu. 
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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ist - auch 

im Hinblick auf die Inlandskontrolle administrative 
Schnittstelle gegenüber der Europäischen Union/ anderen 

Mitgliedstaaten oder Drittstaaten und hat als solche ins

besondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 

- Koordination der gesamten Kontrolltätigkeit insbesondere 

auch im Hinblick auf die Einhaltung der EU-Normen und der 

darin den Mitgliedstaaten auferlegten Pflichten; 

- Erarbeitung fachlicher Richtlinien und Kontrollanweisungen 

für die (fachliche) Umsetzung der EU-Normen; 

- Meldungen oder Berichterstattungen an die Kommission der Eu

ropäischen Gemeinschaften oder einzelne Mitgliedstaaten bzw. 

Drittstaaten (betreffend , der im Zuge der Kontrolle festge

stellten Qualitätsmängel bei Sendungen aus anderen Mitglied

staaten oder Drittstaaten) ; 
- Weiterleitung von "Kontrollbescheinigungen für Industrieware" 

an die KontrollsteIle der Mitgliedstaaten/ in denen die Ver

arbeitung erfolgt; 

- Überprüfung der 'industriellen Verarbeitung der Waren/ sofern 

sie in Österreich erfolgt. 

AUsbi ldung und Schulung: 

Gemäß § 12 Abs. 3 des Qualitätsklassengesetzes müssen alle Kon

trollorgane einen Lehrkurs beim Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft absolvieren/ in dem Rechts- und Warenkenntnisse 

hinsichtlich der der Kontrolle unterliegenden Produkte vermit

telt werden. 

Es ist daher erforderlich/ sämtliche Kontrollorgane hinsicht

lich j ener Produkte zu schulen/ für die durch EU-Verordnungen 

Qualitäts- 'bzw. Vermarktungsnormen in Kraft treten. 

Durch die beträchtlich gestiegene Anzahl der zu kontrollieren

den Produkte und die Vielfalt der anzuwendenden Normen ist eine 

Steigerung von Anzahl und Dauer der Ausbildungskurse unaus
weichlich. 
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Im Hinblick auf die Erfüllung aller vorgenannten (zusätzlichen) 

Aufgaben des .Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

ergibt sich ein 

Personalbedarf 

von je 1 Planstelle B und C 

sowie folgender Sachaufwand: 

Erstausstattung: 

Erläuterungsbroschüren und Lernbehelfe 

Kontrollbeßcheinigungen 
PC , Faxgerät 

Büroausstattung 

Dienstkraftwagen 

2 Geräte zur Bestimmung des Wassergehaltes 

bei Geflügelfleisch 

Laufende Kosten (j ährlich) : 

Evidenzhaltung der Verordnungstexte und 

Versand an die Kontrollorgane 

Lernbehelfe für die Fortbildung 

Kontrollbescheinigungen 

zusätzliche Reisekosten: Inland 

EU 

Aufwand für Dienstkraftwagen 

S 

S 
S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

300.000, -

200.000, -

50.000, -

40.000, -

200.000, -

50.000, -

840.000, -

50.000, -

30.000, -

250.000,-

200.000, -

100.000, -

20.000, -

650.000, -
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B e S 0 n d e r  e r T e i l  

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 4): 

Die Bestimmung des § 1 Abs. 4 verfolgt das Ziel, die Anwendung 

der qualitätsklassenrechtlichen Vorschriften für die darin ge

nannten Erzeugnisse ohne Rücksicht darauf sicherzustellen, ob 

diese Erzeugnisse im Sinne des § 1 Abs. 3 ("Feilbieten, Verkau
fen oder j edes sonstige erwerbsmäßige Überlassen") in Verkehr 

gebracht werden. 

Ebenso wie die EU-Verordnungen über das gemeinschaftliche Han
delsklassenschema für Schlachtkörper von Schweinen und Rindern 

sieht die diesbezügliche EU-Verordnung für Schlachtkörper von 

Schafen vor, daß grundsätzlich alle Schlachtkörper im Schlacht

hof unmittelbar nach der Schlachtung zu klassifizieren sind. 

Demgemäß war der Geltungsbereich der gegenständlichen Bestim

mung auch auf Schafe und - im Hinblick auf eine künftige EU-Re

gelung - Ziegen auszudehen. 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 2 und 3): 

Diese Bestimmung enthält eine Ermächtigung für den Bundesmini

ster für Land- und Forstwirtschaft, durch Verordnungen Vor

schriften zur Umsetzung der angeführten Verordnungen der Euro

päischen Gemeinschaften zu erlassen. 
Es soll dadurch sichergestellt werden, daß der in den EU
Verordnungen vorgesehenen Verpflichtung oder Ermächtigung, na

tionale Regelungen zu treffen, entsprochen werden kann. 

Das Qualitätsklassengesetz soll nicht nur die Grundlage für die 

innerstaatliche Durchführung der als "Qualitätsklassen" oder 
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" Qualitatsnormen " bezeichneten, sondern all j ener EU-Regelungen 

bieten, die nach ihrem Inhalt und Ziel den qualitats

klassenrechtlichen Vorschriften entsprechen. 

Es ist dadurch im Hinblick auf die innerstaatliche Vollziehung 

klargestellt, daß es sich bei den genannten Normen - unabhangig 

von ihrer Bezeichnung - um Regelungen im Sinne des Qualitats
klassengesetzes handelt. 

In Abs. 3 wurde den geanderten Bezeichnungen der Bundeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft sowie des Österreichischen Arbei

terkammertages Rechnung getragen. 

Zu Z 3 (§ 2a): 

Das Qualitatsklassengesetz in der derzeit geltenden Fassung 

sieht eine Kennzeichnungspflicht nur hinsichtlich der Waren 

selbst vor. 

Aufgrund der vorliegenden Verordnungsermachtigung kann die An

gabe der ( Qualitats-) Klasse in Geschaftspapieren oder im Rahmen 

der Werbung verpflichtend vorgeschrieben werden. 

Darüber hinaus kann angeordnet werden, daß - z. B. im Rahmen der 
Durchführung von EU-Marktordnungen vorgesehenen Preisfest� 
stellungen oder -notierungen die Klasse zugrunde zu legen ist. 

In allen Fallen soll dadurch im Interesse der Förderung eines 

lauteren Wettbewerbes die Aussagekraft von Geschaftspapi�ren, 

Preisen oder Preisnotierungen erhöht werden. 

Insbesondere durch die Information über die Qualitat der Ware 

im Zuge der Werbung soll den Konsumenten eine Hilfestellung bei 
der Beurteilung der Preisgünstigkeit eines beworbenen Angebots 
und damit ein gewisser Schutz vor Irreführung durch preisliche 

Lockangebote geboten werden. 
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Zu Z 4 (§ 3 Abs. 3): 

Für die Beurteilung der Frage, ob die Geltung von Verordnungen 

aufgrund dieses Bundesgesetzes auch auf die in Abs. 1 vorgese
henen Ausnamen ( z. B. Lieferungen an Verarbeitungsbetriebe oder 

an Sortierungs- oder Verpackungsstellen) ausgedehnt werden sol
len/ ist nach dem Wirksamwerden des Beitritts auch auf die j e

weilige EU-Verordnung abzustellen. 

Zu Z 5 (§ 3 Abs. 4): 

Diese ausschließlich für Obst und Gemüse maßgebliche Bestimmung 
wird durch entsprechende Regelungen der Verordnung ( EWG) Nr. 

2251/92 über die Qualitätskontrolle von frischem Obst und Gemü

se ( Art. 10) obsolet. 

Zu Z 6 (§ 9 Abs. 5): 

Durch die gegenständliche Bestimmung soll die gesetzliche 

Grundlage zur Umsetzung diesbezüglicher EU-Bestimmungen ge

schaffen werden: 

Die Verordnung ( EWG) Nr. 1274/91 betreffend Vermarktungsnormen 

für Eier sieht vor/ daß 

die zur Kennzeichnung zu verwendenden Banderolen und Etiket

ten mit einem von der zuständigen Stelle des Mitgliedstaates 

festgelegten Muster übereinstimmen müssen/ 

zur Angabe des Ursprungs unter anderem Begriffe oder Symbole 

verwendet werden dürfen/ die sich auf das von der zuständi

gen Behörde des Mitgliedstaats abgegrenzte sonstige Gebiet 

beziehen/ in dem die Eier erzeugt wurden. 

Sowohl die vorgenannte Verordnung als · auch die Verordnung 

( EWG) Nr. 1868/77 betreffend Erzeugung von und Verkehr mit Brut

eiern und Küken von Hausgeflügel sehen im Zuge eines Zulas

sungsverfahrens die Vergabe von Kennummern für Eierpackstellen 
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bzw . Erzeugerbetriebe vor, wobei j eweils für die einzelnen Mit
gliedstaaten �in nationales Kennzeichen - als Teil dieser Num

mer - vorgegeben ist . 

Da an Hand der von der zuständigen Stelle ( Bezirksverwaltungs
behörde) zu vergebenden Kennummer eine Identifizierung des kon

kreten Betriebs möglich sein muß, erscheint es zur Sicherstel

lung der Individualität der Kennummern erforderlich, durch Ver

ordnung nähere Regelungen über die Vergabe der Kennummern ( z . B . 
Festlegung von länderspezifischen Kennziffern) zu treffen . 

Zu Z 7 (§ 10): 

Gemäß § 10 kann durch Verordnung vorgeschrieben werden, daß Wa

ren bei der Abgabe an den Verbraucher in kleinen Mengen unter 

bestimmten Voraussetzungen ohne die vorgeschriebene Verpackung 
oder Kennzeichnung angeboten werden können . 

Diese Regelung widerspricht diesbezüglichen EU- Bestimmungen 

( z . B .  Art . 7 der Verordnung ( EWG) Nr . 1035/72 über eine gemein

same Marktorganisation für Obst und Gemüse) und ist daher auf

zuheben . 

Zu Z 8 (§ 11): 

Entsprechend dem Grundsatz des freien Warenverkehrs im Binnen

markt werden die Begriffe "Einfuhrkontrolle" und 

"Ausfuhrkontrolle" neu definiert . 

Demgemäß hat sich die Ein- und Ausfuhrkontrolle auf den Waren

verkehr mit Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union 

sind, zu beschränken . 

Der Ein- oder Aufuhrkontrolle unterliegen Waren, soweit für sie 

Normen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten und die Durchfüh

rung dieser Kontrollen durch die produktspezifischen EU-Ver

ordnungen vorgesehen ist . 
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Während die Anordnung der Einfuhrkontrolle den Regelfall dar

stellt - diespezügliche Bestimmungen fehlen z. B. in den betref

fenden EU-Verordnungen über Schlachtkörper von Schweinen, Rin

dern und Schafen -, ist die Ausfuhrkontrolle nur für Obst und 

Gemüse sowie Eier vorgesehen. 

Hinsichtlich j ener Produkte, für die eine Ausfuhrkontrolle we

der durch EU-Verordnung noch durch eine in deren Umsetzung er
gangene Verordnung aufgrund des Qualitätsklassengesetzes ange
ordnet ist, kann eine freiwillige Kontrolle vorn Inhaber des 

ausführenden Betriebes beantragt werden ( §  11 Abs. 5 Z 2) . 

Zu Z 10 (§ 12 Abs. 5): 

Die gegenständliche Bestimmung wurde dahingehend erweitert, daß 

als für die Kontrollorgane maßgebliche Bestimmungen auch die 
den qualitätsklassenrechtlichen Vorschriften entsprechenden 

Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften genannt werden. 

Damit wird insbesondere dem Umstand entsprochen, daß die Ver
ordnung ( EWG) Nr. 2 251/92 über die Qualitätskontrolle von fri

schem Obst und Gemüse als auch die Verordnung ( EWG) Nr. 12 74/91 

mit Durchführungsvorschriften zu den Vermarktungsnormen für Ei

er umfassende und abschließende Regelungen der Kon

trolltätigkeit enthalten. 

Für die Kontrolle der übrigen Produkte sind - mangels diesbe

züglicher EU-Vorschriften - die Bestimmungen der auf dem Quali

tätsklassengesetz beruhenden "Verordnung über die Durchführung 

der Qualitätskontrolle" maßgeblich . 

Zu Z 11 (§ 12 Abs. 6): 

Die Bestimmung des derzeitigen Abs. 6 wird ln § 12 Abs. 5 auf
genommen. 
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Aufgrund des Umstandes, daß die Einfuhrkontrolle lm wesentli
chen von Ang.ehörigen der Zollverwaltung ( Übernahme von Kon

trollbefugnissen gemäß § 22 a Zollgesetz ) wahrgenommen wird, 

erscheint die Bestimmung des derzeitigen Abs. 7 entbehrlich und 

wurde daher aufgehoben .  

Zu Z 12 (§ 13 Abs. 1 zweiter Satz) : 

Mit der gegenständlichen Änderung wird dem Umstand Rechnung ge

tragen, daß § 17 aufgehoben wird. 

Zu Z 13 (§ 13 Abs. 2): 

Die Bestimmung des Abs. 2 lit. d der derzeit geltenden Fassung 

enthält eine Verordnungsermächtigung, derzufolge unter bestimm

ten Voraussetzungen die Bewilligung erteilt werden konnte, die 

Waren erst nach der zollamtlichen Abfertigung an ihren Bestim

mungsort im Inland zur Durchführung der Kontrolle zu stellen. 

Von dieser Verordnungsermächtigung wurde bislang nicht Gebrauch 

gemacht, da der daraus resultierende höhere Verwaltungsaufwand 

beim gegebenen Personalstand innerhalb des Kontrollapparates 

nicht bewältigbar gewesen wäre. 

Daruber hinaus -sind derartige Ausnahmen in EU-Kontrollbestim

mu�gen nicht vorgesehen. 

Die genannte Verordnungsermächtigung wurde daher bei der Neu

formulierung des Abs. 2 nicht mehr berücksichtigt. 

Zu Z 14 (§§ 14 und 15) : 

Die § §  14 und 15 enthalten Regelungen über Kontrollbescheini

gungen, von denen Waren, die eingeführt werden, begleitet sein 

müssen. 

Diese Bestimmungen widersprechen den analogen EU-Normen und wa

ren daher aufzuheben. 
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Zu Z 15 (§ 16. Abs. 1 erster Satz): 

Diese Änderung korrespondiert mit der Neuformulierung des § 13 

Abs. 2. 

Zu Z 16 (§ 16 Abs. 3 dritter Satz): 

Gemäß § 16 Abs. 3 hat das Kontrollorgan bei einern anstandslosen 

Ergebnis der Einfuhrkontrolle einen Freigabeschein auszustel

len. Dieser ist eine Voraussetzung, daß die beantragte Zollab

fertigung erfolgen kann. 

Die gegenständliche Änderung berücksichtigt die mit Wirksam

werden des Beitritts geltenden zollrechtlichen Bestimmungen der 

EU . 

Zu Z 1 7  und 18 (§ 16 Abs . 4 bis 6): 

Im Gegensatz zu den übrigen Produkten, für die Qualitäts- oder 

Vermarktungsnormen gelten, ist für Obst und Gemüse in der Kon

trollve'rordnung ( EWG) Nr. 2251/92 das Kontrollverfahren detail

liert geregelt. 

Nach dem Vorbild der genannten EU-Regelungen sehen die Bestim

mungen des § 16 Abs. 4 und 5 als gestzliche Grundlage für die 

Kontrolle der Produkte im Sinne dieses Bundesgesetzes vor, daß 

bei Nichtentsprechen der Ware die Mängel zunächst mit schrift

lichem Kontrollbericht dem Anmelder anzuzeigen sind. 

Werden daraufhin die Mängel durch eine normgerechte Nachbesse

rung der Ware beseitigt, hat das Kontrollorgan einen Freigabe

schein ( Bestätigung, daß die einzuführende Ware den für sie ge

ltenden Bestimmungen entspricht und die Einfuhr somit zulässig 

ist) auszustellen. 

Unterbleibt eine normgerechte Nachbesserung oder ist eine sol

che nach der Natur der Mängel nicht möglich, wird seitens des 
Kontrollorgans ein Beanstandungsprotokoll ausgestellt, aus dem 
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unter Anführung der beanstandeten Mängel hervorgeht, daß die 
Ware nicht in. Verkehr gebracht werden darf. 

Liegt ein Freigabeschein nicht vor, ist eine Zollabfertigung 

nicht möglich. 

Die Bestimmung des Abs . 6 entspricht dem bisherigen § 17 
Abs. 7. 

Zu Z 19 (§ 17): 

§ 17 regelt das "Verfahren bei Vorliegen von behebbaren Män

geln". Die Bestimmungen des § 17 Abs. 1, 5 und 7 werden in § 16 

Abs . 4 bis 6 übernommen. 

Gemäß § 17 Abs. 4 und 6 ist bei Nichtentsprechen der zur Ein

fuhr angemeldeten Ware durch Bescheid des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft über die Zulässigkeit der Einfuhr zu 

entscheiden. 

Aufgrund der Neuregelung des Kontrollverfahrens nach Maßgabe 

der diesbezüglichen EU-Bestimmungen (Ausstellung eines Bean
standungsprotokolls durch das Kontrollorgan gemäß § 16 Abs. 5) 

werden diese Bestimmungen nunmehr obsolet. 

Damit kann nicht nur eine Beschleunigung des Verfahrens betref

fend die Entscheidung über die Zulässigkeit der Einfuhr er

reicht, sondern gleichzeitig ein Beitrag zur Verwaltungsverein

fachung geleistet werden. 

Zu Z 20 und 21 (§§ 18 und 19): 

Durch diese Bestimmung werden die Regelungen der § §  18 und 19 

der derzeit geltenden Fassung zusammengeführt. 

Analog zur Einfuhrkontrolle wird auch das Ausfuhrkontroll ver

fahren vereinfacht. Im Falle eines negativen Kontrollergebnis

ses hat nunmehr nicht mehr der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft durch Bescheid die Ausfuhrbescheinigung zu ver
sagen, sondern ist unter Anwendung des § 16 Abs. 4 und 5 ein 
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Beanstandungsprotokoll auszustellen, aus dem hervorgeht, daß 

die Ware nicqt verkehrsfähig und eine Ausfuhr somit unzulässig 

ist. 

Zu Z 22 (§ 20 Abs. 1): 

Die Verpflichtung zur Entrichtung einer Kontrollgebühr wird auf 

die freiwillige, vom Ausführer beantragte Ausfuhrkontrolle ein

geschränkt. 

Für die Durchführung der Ein- oder Ausfuhrkontrolle bei Waren, 

für die eine solche Kontrolle durch Verordnung vorgeschrieben 

ist, ist demnach keine Kontrollgebühr zu entrichten. Es wird 
damit der EU-Rechtslage entsprochen. 

Durch die Ermächtigung, durch Verordnung die Gebührenpflicht 

auch auf die angeordnete Ein- oder Ausfuhrkontrolle ausdehnen 

zu können, besteht die Möglichkeit der nationalen Umsetzung ei

ner allfälligen Änderung der diesbezüglichen EU-Rechtslage. 

Zu Z 23 bis 25 (§ 21): 

Durch die vorliegende Bestimmung wird der Begriff der "Inlands

kontrolle" erweitert. Er umfaßt neben der Überwachung der Ein

haltung der Bestimmungen des Qualitätsklassengesetzes und der 

!":iezu ergangenen Verordnungen auch die Überwachung der Ein

hal tung der diesbezüglichen Verordnungen der Europäischen Ge

meinschaften. 

In Erweiterung der derzeit geltenden Rechtslage hat das Kon

trollorgan bei einem negativen Ergebnis der Kontrolle ein Bean

standungsprotokoll auszustellen, sofern die dem Verfügungsbe

rechtigten angezeigten Mängel von diesem nicht beseitigt wur

den. 

Mit diesem Beanstandungsprotokoll wird verfügt, daß die nicht 

normgerechte Ware nicht für den Frischverbrauch in Verkehr ge

bracht werden darf. 
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Diese Bestimmung ist dem Art. 3 der für Obst und Gemüse gelten

den Kontrollv�rordnung (EWG) Nr. 2251/92 nachgebildet und legt 
- über Obst und Gemüse hinausgehend - für sämtliche Produkte 

ein einheitliches Kontrollverfahren fest. 
Dadurch kann gleichzeitig der sich aus der verordnung (EWG) Nr. 

1907/90 über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier ergebenden 

verpflichtung entsprochen werden, die Vermarktung nicht normge

rechter Erzeugnisse zu verbieten. 

Zu Z 26 (§ 21a): 

Die Vollziehung des Qualitätsklassengesetzes, ausgenommen der 

auf den Kompetenztatbestand "Waren- und Viehverkehr mit dem 

Ausland" gestützten Bestimmungen, erfolgt in mittelbarer Bun

desverwaltung gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG. 

Die auf dem vorgenannten Kompetenztatbestand basierenden Be

stimmungen über die Ein- und Ausfuhrkontrolle werden, gestützt 

auf Art. 102 Abs. 2 B-VG, unmittelbar durch den Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft vollzogen. 

Durch die neu eingefügte Bestimmungen des § 21a werden die den 

qualitätsklassenrechtlichen Regelungen entsprechenden Verord

nungen der Europäischen Gemeinschaften in dieses Vollzugssystem 

eingebunden. 

Abs. 2 sieht vor, daß die in Verordnungen der Europäischen Ge

meinschaften vorgesehenen Meldungen oder Berichterstattungen an 

Organe der Europäischen Gemeinschaften oder an Drittstaaten 

durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu er

folgen haben. 

Im Interesse einer einheitlichen Vertretung Österreichs soll 

damit eine zentrale Schnittstelle gegenüber der Europäischen 

Union bzw. Drittländern geschaffen werden. 
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Zu Z 27 (§ 23 Abs. 4 erster Satz): 

Die Bezeichnung "Bundesministerium" wird durch die korrekte Be
hördenbezeichnung "Bundesminister" ersetzt. 

Zu Z 28 (§ 23 Abs. 4 letzter Satz): 

§ 23 Abs. 4 regelt die Entschädigung für im Zuge der Qualitäts

kontrolle entnommene und in amtliche Verwahrung genommene Pro

ben. 

Der letzte Satz des Abs. 4 bestimmt Ausnahmen von der Ver

pflichtung zur Entschädigung. 

Durch die Neuformulierung dieser Bestimmung wird dem Umstand 
Rechnung getragen, daß die den Ausnahmetatbeständen zugrunde 

liegenden Bestimmungen geändert werden. 

Zu Z 29 (§ 25a Abs. 4): 

Gemäß § 25 a Abs. 1 hat die Einstufung von Schlachtkörpern 

durch Angehörige eines von der Agrarmarkt Austria zugelassenen 

Klassifizierungsdienstes, somit von entsprechend qualifizierten 

Klassifizierern, zu erfolgen. 

Gemäß Abs. 3 dieser Bestimmung kann der Verfügungsberechtigte 

die Überprüfung der durch den Klassifizierer vorgenommenen Ein

stufung durch ein behördliches Kontrollorgan verlangen. 

Für die Durchführung dieser über die "übliche" Kontrolltätig

keit hinausgehende "Überkontrolle" erscheint es gerechtfertigt, 

die Entrichtung einer Kontrollgebühr vorzusehen. 

Die Höhe der Kontrollgebühr ist gemäß § 20 durch Verordnung zu 
regeln. 
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Zu Z 30 und 31 (§ 26 Abs. 1 bis 3): 

Im Interesse einer wirksamen Durchsetzung der Einhaltung der 
qualitätsklassenrechtlichen Bestimmungen erscheint eine Erhö

hung des Strafrahmens - derzeit beträgt die Obergrenze für 
Geldstrafen 30. 000, - - S - unbedingt erforderlich. 

Die Höchststrafe wird daher mit 500. 000, - - S festgesetzt. 

Die Straf tatbestände des Abs. 1 bleiben inhaltlich unverändert; 

es werden lediglich Zitate einzelner Bestimmungen berichtigt. 

Abs. 2 wurde um die Straf tatbestände der Z 1 und 4 erweitert. 

Die neueingefügte Bestimmung des Abs. 3 ermächtigt den Bundes
minister für Land - und Forstwirtschaft, in Verordnungen Straf
bestimmungen im Sinne dieser Gesetzesstelle zu erlassen. 

Es wird dadurch ermöglicht, in Verordnungen, mit denen die ana

logen EU-Veordnungen umgesetzt werden, Verstöße gegen die un

mittelbar geltenden EU- Bestimmungen unter Strafe zu stellen. 

Zu Z 3 2  (§ 28 Z 2): 

Es werden Zitatsberichtigungen vorgenommen. 

Zu Z 35 (Anlage): 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 über Vermarktungsnormen für 

Geflügelfleisch gilt auch für Teilstücke eines Schlachtkörpers. 

Durch den Entfall der ausschließlich auf "nicht �n Stücke zer
teiltes Geflügel" abstellenden Unternummern 10 und (20) wird 
diese Einschränkung beseitigt, sodaß auch Teilstücke als Ware 

im Sinne des Qualitätsklassengesetzes gelten. 

Zu 36  (Anlage): 

Die Anlage wird mit Waren ergänzt, für die durch EU-Verordnun

gen Qualitäts- bzw. Vermarktungsnormen gelten. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Vorgeschlagene Fassung 

Der Nat i onal rat hat beschl ossen : 

Das Qua l i tatsklassengeset z ,  BGBI . N r .  
1 6 1 / 1 9 67 , zu l e t z t  geandert durch Bundes
ges e t z  BGBI . Nr . 904 / 1 9 9 3 , wird wie folgt 
geandert : 

1 .  § 1 Abs . 4 laut et : 

, , ( 4 )  Unbeschadet Abs . 3 gel t en die in 
der Anlage unter den Zol l tari fnummern 
0 2 0 1 , 0 2 0 2 , 0 2 03 und 0 2 0 4  ange führten 
l andwi rtschaft l i chen Erzeugnisse ( Fl e i sch 
von Rindern , Schweinen , Schafen und Zie
gen ) mi t der SChl achtung der Ti ere in 
einern Schlacht betrieb al s in Verkehr ge
bracht . " 

2 .  § 2 Abs . 2 und 3 l auten : 

, , ( 2 )  Soweit es zur Durchführung von 
Verordnungen des Rates oder der Kom
mi s s i on der Europäischen Gemeinscha f 
t en über Quali tat snormen , Verkau f s 
oder Vermarktungsnormen oder ahnl i 
chen Vorschr i f t en ,  die einer Regel ung 
nach diesem Bundesgeset z ent sprechen , 
erforderl ich ist , kann der Bundesmi 
n i ster für Land- und Forstwi rt scha ft 
im Einvernehmen mi t dem Bundesmin i 
ster für Gesundheit , Sport und Konsu
mentenschu t z  und dem Bundesmin i s t er 
für wi rt scha f t l i che Angelegenhei t en 
durch Verordnung 
1 .  Vorschri ften nach Maßgabe dieses 

Geset zes oder 
2 .  Vorschri ften über die Nicht anwen

dung von Qual i tätsnormen , Ver
kau fsnormen oder ähn l i chen Be 
st immungen , die einer Regelung 
nach diesem Gesetz ent sprechen , 
sowe i t  die Vorausset zungen für 
di e Nichtanwendung nach den vom 
Rat oder von der Kommi s s i on er
lassenen Verordnungen bes t immt 
oder best immbar sind ,  

erlassen . 

( 3 )  Vor Erlas sung einer Verordnung im 
Sinne des Abs . 1 oder 2 sind di e Pra s i 
dentenkonferenz der Landwi rtscha f t s kam
mern ÖSterre i chs , di e Wi rtscha f t s kammer 
Ös t errei ch und die Bundeskammer für Ar
bei t er und Anges tel l t e  zu hören . " 

3 .  Nach § 2 wird fol gender § 2a einge
fügt : 

, , 5 2a . Durch Verordnung gemäß § 2 
kann ferner vorgeschri eben werden , 
1 .  daß in Rechnungen , Lieferscheinen 

oder sonstigen Transportbeglei t �  
papi eren , ausgenommen i n  Rechnun
gen , Lie ferscheinen oder sons t i 
gen Transportbegl e i t papieren des 
Ei nzelhandel s ,  die Klasse anzuge
ben i s t , unter der die Erzeugn i s 
se j ewe i l s  gel ie fert , verkau ft 
oder sonst in den Verkehr ge
bracht worden sind; 

Geltende Fas sung 

(4) Unbeschadet Abs. 3 geiten die in der Anlage 
unter den Zollwttnummem 0201,  0202 und 0203 
angeführten lanciwirtschaitlichen ErzeUgnissen 
(Fleisch von Rindern und Schweinen) rrut der 
Schlachtung der Tiere in einem SchlachtbetneO als 
in Verkehr gebrachL 

' :Z) Vor E:-l:usunr: einer Verorcinunll: im S:!'lnc 
,�cs A bs. I s : n .:1  .::e P ::isicientenkonrer:nz cer 
L.nciwirtSc:naitSkammern Osterrclc:ns. die Eun- ' 
deskammer eier �ewerDiidten Wirtsenait und der � 
Osterrelc:nisc:ne . .\roelteritammeru� zu hören. 
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2 .  daß für bes t immte Erzeugn i s s e ,  
f ü r  d i e  Vorschri f ten i m  Sinne 
dieses Bundesgesetzes oder ent 
sprechende Vorschr i f ten des Rat es 
oder der Kommi ssion der Europäi 
schen Gemeinscha ften erl assen 
sind ,  in ö f fent l i chen Bekanntma
chungen oder in Mi t t ei l ungen , die 
für ei nen größeren Kre i s  von 
Personen bes t i mmt sind ,  n i cht 
ohne Angabe der Klasse geworben 
werden dar f ,  sofern dabei Preise 
angegeben werden , die s i ch unmi tt elbar oder mi tt elbar auf eine 
Gewi chtseinhe i t  bez i ehen ; 

3 .  daß Börsen , Verwal tungen ö f fent 
l i cher Märkte und sons t ige Stel 
l en ,  soweit s i e  amt l iche oder für geset z l i ch vorgesehene Zwecke 
best immte Prei snot i erungen oder 
Prei s feststel lungen vornehmen , 
verp f l i cht et s ind , ihre Not ierun
gen oder Fes t stel lungen auf di e Klassen zu erstrecken oder, so
wei t  Vorschri ften im Sinne di es es Bundesgesetzes oder ent sprechende Vorschri ften des Rates oder der Kommi s s i on der Europäi schen Ge
meinscha f t en erlassen s i nd , i hren Not ierungen oder Fes t s t e l l ungen 
die Kl assen zugrunde zu l egen 
haben . " 

4 .  § 3 Abs . 3 laut et : 

" ( 3 ) Die Geltung der Verordnungen i st j edoch auch au f Erzeugn i sse aus zudehnen , die nach Abs . 1 in Verkehr gebraCht werden , wenn nach den Grundsät zen des § 2 Abs . 1 oder nach Verordnungen der Europäi achen Gemeinscha ften gemäß § 2 Abs . 2 d i e  
Einführung der Qual i tät snormen auch für diese Erzeugn i sse erforderl i ch i s t . " 

5 .  § 3 Abs . 4 wird aU fgehoben . 

6 .  § 9 Abs . 5 laut et : 
, , ( 5 )  Sowe i t  es zur Durchführung von Verordnungen der Europäi schen GemeinSCha ften gemäß § 2 Abs . 2 erforderl i ch ist , kann der Bundesmin i s t er für Land- und Forstwi rtscha ft durch Verordnung 

1 .  nähere Bes t i mmungen über di e 
Vergabe von betriebl ichen Kennummern , wie für Erzeugerbetri ebe oder Packs t e l l en ,  erlassen , 

2 .  zur Kennzei chnung der Herkun ft der Waren zuläSSige Ursprungsgebiete fest setzen und 
3 .  Muster von zur Kennzeichnung zu verwendenden Etiketten oder Ban derolen oder amt l iche Zei chen für Et iket ten oder Banderol en fes t l egen . ' , 

- 2 -

(3) Die Geiamg der Verordnu�en ist jedocn auch auf Erzeugajsse auszudehnen. die naen Abs. 1 in Verkehr gebndn werd.en. wenn naCl den Grundsiaen des S 2 Abs. 1 die Einiüh� der QualitäuDormea audl für cüese Erzeu!Disse erforderlich encheint oder VerpBichtungen aw zwischenstaatlichen Vereinbarungen nachgekommen werden soll. 

(.) WerdeD �aisse. cüe zum VerVbeiun im Sinne des Abs. 1 üt. d bestimmt sind, ein�eführt. so müSJell sie TOD U nteria!en begleitet seiD. deneD diese Bestimmung entnommen werden kann. 

(5) Ist bei Stiidnraren der Betrieb der Gewlnnun�. SonieruD! oder Verpackung anzu�ecen und die AD!aOe ces voilen Namens des Betrieoes :Jntunlich. so ist anzuordnen. daß die An!Zbe liber den Betriec durch eine Kennummer zu ersetzen ist. Z::r Kennzeiennung dürfen nur ::cnnummem verwendet werden. die der Lmaeshauptmann dem Betnec zuzuteilen hat. Die Kennummer hat aus dem Aniangsoucnstacen ocier den ,'\niantsDuchstacen eies Namens des Bundeslancies 1.!:d ;.us der dem Betrieb zt:�e:eliten Nummer :u oestenen. 
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7 .  § 1 0  wi rd au fgehoben . 

8 .  § 1 1  samt Überschri ft lautet : 

" Qua l i tatskont rol l e  be i 
der Ein- und Ausfuhr 

§ 1 1 .  ( 1 ) Einfuhrkontrolle im Sinne 
dieses Bundesgeset zes ist die überwa
chung der Einhal tung der Best immungen 
di eses Bundesgesetzes und der danach 
erlassenen Verordnungen sowi e der 
Verordnungen der Europai schen Gemein
s cha ften gemaß § 2 Abs . 2 beim Ver
bringen von Nichtgemeinscha ft swaren 
aus Gebi eten , die ni cht zum ZOl lge-

. biet der Gemeinschaf t  gehören , in den 
Gel t ungsbereich di eses Bundesgeset 
zes . 

( 2 )  Der Einfuhrkont rol l e  unterl i egen 
Waren , sowe i t  für s i e  Qual i tat snormen 
gel t en und in Verordnungen der Euro
pai schen Gemeinschaften gemaß § 2 
Abs . 2 ni cht anderes bes t immt i s t , 
ausgenommen Waren , für die gemaß den 
Best immungen der Verordnung ( EWG ) Nr . 
9 1 8 / 83 des Rates vom 2 8 .  Marz 1 9 83 
über das gemeinSCha f t l i che System der 
ZOl l be freiungen , ABI . EG Nr . L 1 0 5  
( Zo l l befreiungsverordnung ) und des 

Abschnittes E des 
Zol l recht s-Durchführungsgesetzes , 
BGBl . Nr . 6 59 / 1 9 9 4  Zoll fre i he i t  ge
wahrt wi rd . 

- 3 -

5 1 :. .;. b <!' ;; 0 e ; :':  ci e n V e r  0 r ;; "..l .:: :'". = � 
. . . " .  = : :-: e :1  �.I e n � e n 

: .  : 5 :  es n:C1 .:e� :"-':lrur eies E::eui:nISSes �::  
iem ':::'uuc c es  i\:iwers ye�eInoar. 'v .::.= 
,iuro v'erorcnunr genattet weraen. eiaü Ware:2 
;;,;en onne cie vorgesmneDene V e�aci"U1� cc:er 
onne ti.ennZetennun� :os;egeeen wereen atir.e:1. 
wenn eiie Ware 

. 1  aus BehältnIssen. oie voncnriitsmaüir ::=. 
�ennzeJcnnet szna. sei es n:en deren Oz::'en 
;n AnwesetUlat ces Käuien OGer aus :e-
�eIt1 geöineten P:cX�en. . 

b) in einer Men�e. cüe kleiner ais eier innalt 
.jes j� O�eiaiDcia i.s� uno 

c) ulUDltteibar lJl Ve,;,nllc::ber 
:o�egeDen ";rci. 

;:!) Duren V eroranun� kann ans;eorcinet wer. 
Jen. daß unverpacitte Waren (S 8 Abs. .3) auen 
ohne Kcnnzeic:iua1lDg aDICleDen YerGm können. 
wenn sie UJUlucceioar an Gen Verbnucner aDre
geben treröm und zu diesem ZWec:ke zus;cncn�ft 
sind. 

S t 1. Q u a 1 i t ä t s k 0 n t r 0 I J e b e i  ol C r 
E i n - u n G  A u s f u h r  

( 1 )  Die Bescimm�cn dieses BunG�esetzes 
sind auen auf Waren anzuwenciea. ciie eingeiunn 
IInG in den treien Verkehr naen S 61 des Zoil. 
gesetZes 1988 BGBL Nr. 6� übuiührt W'eraen. 

(2) 'Waren wauriiqm nach Maßpbe des Abs • .3 
der Quaiicäu&anuoüe !I"lißlich der Einfuhr (im 
aaciliolglDdca kurz EiDiahrS.oacraü. &aWUlt, 
unG Dacn Maßpbe cies AbI. .. aucil aniäßüc:h ci�r 
Ausfuhr (AusiuhrkolltrOüc). 
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( 3 )  Durch Verordnung gemaß § 2 kann , 
wenn dadurch die Ein fuhrkontrol l e  
beschl eunigt werden kann , angeordnet 
werden , daß auch Waren , die zur vor
übergehenden Verwendung , akt iven oder 
pas siven Veredelung gemaß den Best im
mungen der Verordnung ( EWG ) Nr.  
2 9 1 3 / 9 2  des Rates vom 1 2 . Okt ober 
1 99 2  zur Fest l egung des Zol l kodex der 
Gemeinscha f t en , ABI . EG Nr . L 3 0 2  
( Zol l kodex ) abge fertigt werden , der 
Einfuhrkontro l l e  unterl i egen . 

( 4 )  Aus fuhrkontro l l e  im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die Überwachung 
der Einha l t ung der in Abs . 1 genann
ten Bestimmungen beim Verbringen von 
Waren aus dem Gel tungsbereich dieses 
Bundesgeset z es nach Dri t t l andern . 

( 5 ) Der Aus fuhrkontrol l e  unterl i egen 
Waren , sowei t für sie Qual i tat snormen 
gel t en und die Aus fuhrkont rol l e  
1 .  durch Verordnung gemaß § 2 oder 

Verordnungen der Europäi schen , 
Gemeinscha f t en gemaß § 2 Abs . 2 
angeordnet i s t  
oder 

2 .  vom I nhaber des aus führenden Be
t riebes beant ragt wi rd . " 

9 .  § 1 2  Abs . 1 lautet : 

, , ( 1 )  Für die Durchführung der Ein
und Ausfuhrkon t ro l l e  ist der Bundes 
min i ster für Land- und. Forstwirt
scha f t  zus tandig . "  

1 0 .  § 1 2  Abs . 5 l autet : 

, , ( 5 )  Die Kontrol lorgane sind im 
Rahmen des ert ei l ten Auf t rages ver
pf l i cht et , diej enigen Amt shandlungen 
vorzunehmen , die ihnen aufgrund die
ses Bundesgeset zes , danach erlassener 
Verordnungen oder verordnungen der 
Europaischen Geme inscha f t en gemaß § 2 
Abs . 2 übert ragen s i nd .  Soweit sie 
aufgrund dieser Bestimmungen Ver fü
gungen t re f fen , ent schei den sie als 
Organe des Bundesmini sters für Land
und Forstwi rtschaft . "  

- 4 -

(3) Der Einfuhrkoncroilc unterliegen Waren. 
soweit für sic QualiDtsldassen eiqeiühn sineL 
Sind nur für Gruppen ,"on Waren Quaiitätsklas- ' 

sen ein�ührt ( S  4 AbI. l lit. b), so unterü�en 
Waren ciicser Gruppe eier Konuoile nur daDA. 
wenn Sie im Sinne ces S 9 geceDDZcunnet sina. 
Der Einiuhrkontroiie unteriiegen nient: 

�) Eneu�nisse. die zum Verarbeitcn bestimmt 
sind unG diese Bcstimmun� den Unter
la!en enmODlmCD wcreicn kann. 

b) Waren, wie Reisegut. für die naen den Be
mmmun�e du S S 29 bis 40 des Zoll§c
setZcs 1 931Zolliresheit gewahn wirei_ 

(04) Waren unterii� der Awiuhrkontfoile 
nur. soweit für sie Quaiitätsklassen ein�eiührt 
sind unei die Awiuhrkontroile duren Verorci
nun� an�eorcinet wireL Sie ist anzuordnen. wenn 
ein Staat die Einiuhr vnn Waren nur unter der 
VoraussetZun� zuiäßt. dall die Ware von elfter 
Ausiuhrccsmeini�n� ( �  1 S) be�ieitet : 5t. Die 
AwiuhritontroHe ist leciocn aum dann durmzu
führen. wenn SIe zwar nlmt an�eorcinet worcien 
:�t. eier inhaber eies �usiühnneieD Betriebes diese 
jedom ceantra�t. 

'. 5) !)",rm Veroranun� kann. wenn aaaurcn 
die Lnrunrkontroile oesc:nieuni� werGe luDA. 
an�eorcinet wercien. ciaß auen VI aren. die zum 
Vonn�rnerkehr naen dem Zol1��ea 1986 ab- . 
geier�:�t wercien. der Einiuhrkonuoile unter
li�en. 

S 12. K 0 n e r  0 i l  0 r g a n e 
I) DU Buad"""niner� _ für Unci- und 

?ontwinsowt hat aajäßlich der Ein- und Aw
iuhr die Eini1ai� der Bemmmuqen cücscs 
3uades�eacs \11111 der hiezu er�geaea Ver
urcin�en Zu uouwzmea. 

! 5) Die KOntroilor�anc sind im Rahmen des 
erteliten Auitr:z�es verpdiduet. diejenigen Amu
hanciiungen \'orzuneiunen, eiie ihnen aui Grund 
dieses Bunciesgesetzes übenragen sind. 

105/ME XIX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 71

www.parlament.gv.at



1 1 .  § 1 2  Abs . 6 und 7 werden aufgehoben ; 
in § 1 2  erhalt Abs . , , 8 "  die Be
zei chnung , , 6: ' .  

1 2 . In § 13 Abs . 1 zweiter Sat z  ent fal l t  
der Ausdruck " , sowe i t  § 1 7  Abs . 5 
und 6 ni cht anderes vors i eht , " . 

1 3  . § 1 3  Abs . 2 laut et : 

, , ( 2 )  Nahere Best immungen über die 
Ein fuhrkon t ro l l e  sind durch Verord
nung gemaß § 2 zu erl assen . Insbeson 
dere kann angeordnet werden , daß 
1 .  die Zol lbehörde oder der Anmelder 

gemaß Art . 4 Z 18 des Zol l kodex 
das Einlangen der Waren , die der 
Einfuhrkon t rol l e  unt er l i egen , an 
der Grenze oder an dem Ort der 
ZOllabfert i gung dem Kon t rollorgan 
anzuzeigen hat , 

2 .  die Ein fuhr nur über best immt e 
Zol lstel len ( Ei nfuhrstel l en )  
zulassig i s t , 

3 .  di e Kon t ro l l e  am Ort der zol lamt 
l i chen Abfertigung oder , wenn sie 
mi t Kon t ro l l en au fgrund anderer 
geset z l i cher Bestimmungen an der 
Grenze verbunden werden kann , an 
di eser durchzuführen i s t . " 

- 5 -
6) SoweIt die KontroHorgane auf Grund diese� Bundes�esetzes Veriügun�en treifen. entscitelden sIe als Orune des Bundesmlnjste(� fur Land- und fO�lrtsc:hait. 
7) DU BundesminIster für Land- und Formvlrtscitait hat die Namen der Kontroii')�ane. ihren sacitiiciten und örtiicilen Wirkun:�s:,erelcil und Sitz SOWIe ;ede i\nderung darin Im . . .  �mtsDjatt ;: :J r  Tiener Zeitung" z u  veriaut::-aren. 

Sl DfI" 13unaesmlnlster iür Land- unci fo�stwlrtscilait �u cen Kontroiiorganen eIne .:.. uswelsurkunae ::.:szusceHen. Vor der :\usstellWllJ dieser Urkunde hat das Konuoilo� zu geioben. daß es seine Pflichten getreu eriüU= wird. 

Die E.iniuhr Ton Warea. die diesen V orsc:hriiten nicht en�rec:ben. ist. soweit S 17 Abs. 5 unci 6 niche anderes 'YOniehr. wazuiässig. 

(2) Nähere Be:scimmuraa über die EiDiuhrkontrolle sind durch Verorcinung zu erbaen. Hiebei ise am VerpBic:btllDpll aus zwisc:iaeasu.uiichen Ve� und darauf Beciacfte zn nehmen. c:bß die Fliissipat des Verkehres nur im nonrezuiip:en Umfang beemcric:bci� werde. llubesoaciere kann angeonincc werdea. daß 
a) die Zollbehörde oder der Anmelder gemall 5 5 1 Abs. ! des Zo1/gesetZes !988 w Einlangm der Waren. die der Einiuhrkontrolle uncerliegen. an der Grenze oder an dem On der Zollahfertipnr dem KontrollorpD anzuzeiraa har. 

b) die Einfuhr im Straßen- und Schi1Jsverkehr nur über bestimmte Eiaiuhme11en zulässig isr. 

c) die KontroHe am Ort der zollamtlichen Abfertigung oder. wenn sie mit KontroHen aui Grund anderer geseczlicher Bestimmungen an der Grenze verbunden werden kana. an dieser Qurc:nzuiühren ist. 
ci} mit Bewlili�un� des Bunciesmiaisters für Land- unci forstwirtscilait die Waren erst nach der zollamriichen Abfertigung an ihrem ersten Bestimmungsort im Inlande zur Durcnführung der Kontroile zu steilen sind. Die Bewiiligung ist zu erteilen. wenn Gründe der Zwedunäßigkeit dafür sprecilen und Mißbrauen niche zu erwarten ist. Die Bewilligung ist an die zur Sicherung einer wirksamen Kontroiie eriorderlichen Bedin�uDgen zu knüpfen. Sie ist zu wlaerruien. weM ciiesen Bedingungen nicht entsprocilen wird. 
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14 . §§ 1 4  und 1 5  werden aufgehoben . 

- 6 -

§ 1 4. K 0 n t r o l l  b e 5 e h e  i n i g u n g a u i 
G r u n  d z w I S e h e  n 5 t a a t 1 i c h  e r 0 b e r

e i n k o m m e n  

' 1 )  Sofern zwisc:nenstaatiic:ne Vereinbarungen 
dies vorsenen. ist anzuoranen. daß die Waren 
\·on eIner Kontroiibesc:neinu�un� b�ieitet sein 
mussen. 

:) Eine Kontroubesaleuu� im Si.n.ae eies 
Abs. 1 ist eIne DescDeuu� ciie 

'; '1 VOD eiDer mit der AusfahrkoDuolle bam
. tragten awwuiiscZaen Dieasareile aus!e

steilt ist. 
:,) die QuaiicauZlasse und die sODSu2en eier 

KenDZC1cDnUO! dienencien An�D� an-
führt unci -

c) die Bcsüu!UD! enthält. daß die Ware nacD 
den Vorscnniten des ausführenden Staates 
zum ZcitpwUtte der Kontrolle den Quali
täunormen der ang� Quaiitäts
klasse entsproci1en hat. 

(3) Die auslänaisciten Dieasateilen im Siaae 
des Ab,. 2 lit. a sind. soweit sie Didlt bereits in 
einer zwisc:henstaatiichea VereiDhanaDf Teriaut
ban worden si na. dure:n Verordnung iesaustei
len. 

(4) Wurciea in eier zwisc:hauuadichen Verein
barung die QuaiitätskJassen uDd Qualitäts
tlOrmeD gegensC1t1! anerianDt. so sind nach 
�aß�abe dieser VereinearwlS die angqeDeaea 
Quaiitäuklassen cies Ausiancies den eDtsprecftC1l
den Klassen im Sinne dieses BUDdesgeseaes 
gieic:nzusctZen. 

(5)  Nähere Vorscnriiten über die Form. deD 
Inhait uDd die Gülugkeitsdauer der Kontrolle 
sind unter BedacntD2hme auf VerpliidstuDgC1l 
aus zwisc:henstaatiicnen Vereinb�en durdl 
Verordnung zu eriassen. 

(6) Sehen zwiscnenstaatiic:he Vereinbarun!CIl 
bei der Ausiuhrkontroile von Waren gegenseitig 
die Anwesenheit eiDes KODUOllorpDS im 
Staats�eDier des ancieren Vertra�artners vor. 
sC) hat der ßundesm:n:sreri . .  . für LaDd- uDd 
Forstwirrscnaft bestimmte KODtroilorgane mit 
Jer Durc:niührun� dieser Kontrollaui!aben im 
."usianae zu Jetr::J:n. DU BUDciesmlDister , 
�:.ir L.na- und Forstwlruc:nait hat das beaui
:ra�te Kontroilor�an dem anderen Vertrags
partner namhait zu mac:nen. 

5 1 S. K 0 n t r 0 i 1 b e 5 e h e  I n i g u n  g e n  
� n ci K 0 n t r 0 i 1 m a r K e n i n d e r  E i n
i u n r � U s S t a a t e n. m i r VI' e i e  h e n 
k e I n  e z w i s e n  e n 5 t a a t I i c h  e n V e r
e l n c a r u n g e n g e t r o i f e n  w o r d e n  

s i  n d 

( 1 )  Für die Einiunrkontrolle von Waren aus 
Staaten. mit denen keine zwiscnenstaatiicnen ' 
V erelftcarun�en uber eiie gegenselti�e Aneriten- , 
�unlt \'on Quaiit�tsKiassen und Quaiitäunormen 
.. OItCS01:osscn wurcien. geiten die nacnfoigencien 
3estlmmun�en. 

105/ME XIX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 41 von 71

www.parlament.gv.at



- 7 -

(2) lnsorern tür �mmu Wuen Qualiüu
�Iassen em�eitihrt ":.·oraen slna. dürfen soiche 
'Naren. soweit sIe ;�maal S 1 1  Abs. 3 der Ein
�:Jhrkontroile '.!nte:,:i�m. ::ur E:ntuar �us 

'!!nenl oestnnmun Staat nur zu�eiassen weraen. 
�enn cUe Kontrodbescne:uu�en aes Ausiuhr
staates �emm Abs. J �ners.a.DAt unQ aie Waren 
von CUlU KontrollbescD�g oegieitet sind. 

(3) Die KontrollbescneiD.i�gm eines be
stimmten Staates können anerbmlt werlien. 
wenn eine einheididle Ausi� und Anwen
ei� der Quaiicäunormen im la.imcie Didtt be
einuachti� wird. Die MUKCDDung ist iür be
stimmte Waren duren Verordnung auszuspre
dten. S 1 4  AbI. S ist aDZuwencien. 

(4) Die Vorau.sseczUD�en tür die Anerkenn� 
des Inhaites einer KontroilbeschciD.i� im 
Sinne des AbI. J liegen .01', wenn die Beseneini

� 
a) .on einer mit der Ausiuhrkontrolle bauf

� Diensateile eies Ausiuhnaates aus
gestellt ist; diese Dien.ststellen sind in der · 
Verordnung gemäß Abs. J zu .eriaut
bareD; 

b) die Qualicäukbsse und die sonstigen der 
Kamzeidtnung . ciienencien Angaben an
führt und 

c) die Bestätigung enthält. daß die Ware zum 
Zcit�unkte der Kontrolle den Qualicäu
normen dieses Bunei�esetZes entsprochen 
hat. 

(5) In der Verordnun� gemäß Abs. 3 kann. 
weM die Qualitäuklusen und Qualitäunormen 
des Ausiuhntutes jenen naen diesem Bundesge
setZ gleich oder zumineiest gieidtwertig sind, an
geordnet werden, daß an Stelle der Bestätigung 
im Sinne des Abs. 4 lit. c eine Bestätigung des 
Inhaltes treten kann. daß die Ware im Zeit
punkte der KonuoHe den Vonchriften über eiie 
Qualitäunormen des ausiührenaen StUtes ent
sprodten hat. 

(6) Durch Veroreinun� kann ferner an�eordnet 
werden. daß an Stelle eier KontroilbescheiDigun� 
die Warenoezeichnun� aui dem Packnüdt mit 
einer amtiichen KontroiimarKe treten kann. 
wenn hieraus eine un�unsti�e Beeindu.ssun� des 
Wettbeweroes am InlaneismarKt nidtt zu be
fiirdtten ist. Die KontrollmuKe hat die mit der 
Austuhrkontrolle beauitragte Diensutelle des 
ausiührenaen Stutes erKennen zu lassen. Sie ist 
neben jener Stelle auf dem Padtstüc:k anzubrin
gen. an eier die Quaiitiiukiasse eier im Padtstück 
enthaltenen Ware angegeben ist. 
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1 5 .  I n  § 1 6  Abs . 1 erster Sat z  ent fal l t  
der Ausdruck " oder i m  Fal l e e iner 
Bewi l l i gung im Sinne des § 13 Abs . 2 
l i t . d nach der Zol l abfertigung am 
Bestimmungsort ' , . 

. 

1 6 .  § 1 6  Abs . 3 dri t ter Satz l autet : 

" Er ist eine für die beant ragte 
Zol l abfert igung erf order l i che Unter
lage gemaß Art . 62 Abs . 2 des Zol l ko
dex und Art . 2 1 8  Abs . 1 l i t . d der 
Verordnung ( EWG) Nr . 2 4 54 / 93 der 
Kommi ssion vom 2 .  Jul i  1 9 9 3  mi t 
Durchführungsvorschr i ften zu der 
Verordnung ( EWG ) Nr . 2 9 1 3 / 9 2  des 
Rat es zur Fes t l egung des Z o l l kodex 
der Gemeinschaf t en ,  ABI . EG Nr . L 253  
( Zo l l kodex-Durchführungsverord

nung ) . '  , 

17 . § 1 6  Abs . 4 lautet : 

, , ( 4 )  Ist das Kont ro l l organ der Au f
fassung , daß die Voraussetzungen für 
di e Zulassung zur Ein fuhr n i cht gege
ben sind , so hat es die beanstandeten 
Mangel dem Anmelder schri f t l ich anzu
zeigen ( Kontrol l bericht ) . Im Fal l  
einer normoerechten Nachbesserung 
durch den Änme l der hat das Kontrol l 
organ gemaß Abs . 3 vorzugehen . "  

- 8 -

(7) Zur Venneidun� von Verso�ngssenwie-
. rigkeiten kann senließlich duren Verordnung an
geordnet werden. daß die E:niuhr von ganzen 
Tieren. Tierhälften. Tiervienein sowie von Ge
flügel und Eiern. soweit diese Waren nient von 
einer Kontroiibeseneini�ng b�ieitet oder mau 
geitennzeidtnet sind und �us Staaten stammen. 
mlt denen keine zwiscnensuatiidten Verein
barun�en �etrozfen :worden sinti. mit Bewiiii�un� 
des Bundesmlnistenums itir L.nd- und Forst
"Insduit zuiässig ist. Oie Bewtiliguu� ist mit 
der Auilage zu eneüen. ciaß die Kennzeiennu� 
�m rnlancisbestimmun�on vom ImDoneur 
nac:ntehoit wird. Diese BeY1di�n� tnrt a� Steile 
cies Freigaoacnema im Sil1De da S 1 6  AbL J. 

,,(8) Lien zum ZeitDunkt der Einfuhrkontrolle 
eine Kon�iibescheinig�ng gemäß Abs. 3 bis 5 nicht 
vor, hat aas Kontroilorgan eine Ersatzbeschau 
durchzuführen. Die naheren V orschriiten uber die 
V omanme eier Ersatzbeschau und die Kontrollge
bühr hierur Sind durch Verorcinung festzuiegen. 
Hiebei iSt rlinsichdich der Ersatzbeschau auf den 
größeren Kontroilumfang, hinsichtlich der Kon
troilgebtihr auf den höheren Arbeits- und Zeitaui
wand Rücksicht zu nehmen." 

§ 1 6. K o n t r o l l v o r g a n g 

( 1 )  Das Kontrollorgan ist berechtigt, aniäßlich 
der Einiuhr vor Abfertigung der Ware zum 
freien Verkehr durch die Zollbehörde oder im 
Falle einer Bewilligung im Sinne des S 1 3  Ab� 2 
lit. d naci:t der Zollabfertigung am Bestimmungs
on die Ware auf ihre Qualität zu untersuchen 
und in die Begleitpapiere Einsidtt zu nehmen. 

(3) Bei annandslosem Ergebnis der Kontrolle 
hat das Kontrollorgan eine Bescheinigung auszu
stellen. in der bestätigt wird, daß die Einfuhr 
nadt den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
zulässig ist (Freigabesdtein). Der Freigabeschein 
ist dem :\nmeider . 

auszufolgen. Er ist eine für die beantragte Zoll
abfertigung eriorderiiche VoraussetzUng gemäß 
§ 52 Abs . .. des Zoll gesetzes 1981. Er ist den Be
förderungspapieren beizugeben. 

(4) Ist das Kontrollorgan der Auffassung, daß 
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ein
fuhr nidtt gegeben sind. so hat es dies. soweit 
nicht § 17 Anwendung findet. dem Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtsdtaft unter Ab
gabe eines Gutachtens zu melden. Das Bundes
ministerium für L:lnd- und Forsnvirtsdtaft hat 
über die Zulässigkeit der Einfuhr durch Bescheid 
zu entsdteiden. 
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1 8 .  § 1 6  werden folgende Abs . 5 und 6 ange
fügt : 

, , ( 5 )  In Ermangelung einer normge
rechten Nachbesserung hat das Kon
tro l l organ ein Beanst andungsprot okol l 
unter Angabe der beans tandeten Mangel 
aus zust e l l en ,  aus dem hervorgeht , daß 
die Ware n i cht in Verkehr gebracht 
werden dar f . Die Einfuhr i s t  nur dann 
zuzulassen , wenn die Waren e iner 
anderen Verwendung zugeführt werden 
können und der Einfuhr zu dieser 
Verwendung andere gesetz l i che Best im
mungen n i cht entgegens tehen . 

( 6 )  Durch Verordnung gemäß § 2 kann 
angeordnet werden , daß 
1 .  im Fal l e  e iner Beanstandung die 

Ergebnisse der Kontrol l e  über den 
Zustand der Ware oder di e festge
stel l t en Mangel best immten Stel
l en des aus führenden Staates 
mitget e i l t  werden und 

2 .  auf Wunsch di eser St el l en eine 
Überprü fung der Ware unt er Bei 
ziehunq eines fachli chen Organ s ,  
das vom ausführenden Staat nam
ha ft gemacht wi rd , stat t finden 
kann . ' , 

1 9 . § 1 7  wird aufgehoben . 

- 9 -

§ 1 7. V e r i a  h r e n  b e i V o r l i e g e n  v o n  
b e h e b b a r e n  M ä n g e l n  

( I )  Ergibt die Einfuhrkontrolle. daß die 
�··aren nic:nt den Angaben der Kontrollbescheini
gung oder aui der Verpad!:ung entsprec:nen. so ist 
die Einfuhr nur zulässig, wenn diese Mängel 
durch VorKehrungen gemäß Abs. 2 beseitigt 
werden. 

(2) Die Einfuhr ist zulässig, wenn 

a) der beanstandete Teil der Partie entiernt 
und die Ware neu eingestuft wird oder 

b) die Ware in eine niedrigere Klasse einge
stuit wird. deren Einfuhr zugelassen ist. 

(3) Liegen beheobare Mängel im Sinne des 
Abs. 2 vor. so hat das Kontrollorgan den 
Anmelder. unverzüglich zur Behebung 
der Mängel aufzuiordern und hiefür einc ange
messene Frist zu setzen. Beseitigt der 
Anmelder fristgemäß die beanstancieten 
Mängel, so hat das Kontrollorgan den Frcigabe-

. schein auszustellen. 
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(4) Verstreicht die Frist ungenützt oder glaubt 
der Anmeider . daß die Beanstan
dWl2en zu 

-
Unrecht bestehen, oder lehnt der 

:\nmelder aus sonstigen Gründen 
die Beseitigung der Mängel ab, so hat das Kon
trollorgan hierüber dem Bundesministerium tür 
Land- und ForstWirtSchaft zu berichten. Dieses 
hat über die Zulässigkeit der Einfuhr durch Be
scheid zu entscheiden. In diesem ist. wenn die 
Beanstandungen als zu Recht bestehend erkannt 
werden. zur Beseitigung der Mängel eine neue 
angemessene Frist zu setzen. 

(S) Ist eine Neueinstufung im Sinne des Abs. 2 
nicht möglich, so ist die Ware zur Einfuhr nur 
dann zuzulassen, wenn sie einer anderen Ver
wendung zugeführt werden kann und der Ein
fuhr zu solcher Verwendung andere gesetZliche 
Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

(6) Liegt ein Fall des Abs. 5 vor, so hat das 
Kontrollorgan unverzüglich hierüber dem Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
zu berichten. Dieses hat. wenn es zur Entschei
dung über die Einfuhr auch nach den .neeren 
gesetZlichen Vorschriften zuständig ist, über die 
Zulässigkeit der Einfuhr naen Maßgabe ciieser 
Vorschriften zu entscheiden, F�llt die Entsenei
dung hierüber in die Zuständigkeit einer ancieren 
Behörde, so hat das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft in dem zu erlassenden 
Beseneid nur darüber abzusprechen, ob die Ein
fuhr nach diesem Bundesgesetz zulässig ist. 

(7) Sofern in zwischenstaatlichen Verein
barungen die Gegenseitigkeit vereinbart wurde, 
ist durch Verordnung anzuordnen, daß 

a) im Falle einer Beanstandung die Ergeb
nisse der Kontrolluntersuchung über den 
Zustand der Ware oder die festgestellten 
Mängel bestimmten Stellen des ausführen
den Staates mitgeteilt werden und 

b) auf Wunsch dieser Stellen eine über
prüfung der Ware unter Beiziehung eines 
fachlichen Organs, das vom ausführencien 
Staat namhaft gemaent wird, stattiincic:n 
kann. 
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2 0 . § 1 8  samt Überschri ft lautet : 

" Aus fuhrkont rol l e  

5 18 . ( 1 )  D i e  Aus fuhrkontrol le hat 
der Inhaber des aus führenden Betrie
bes anzume lden . Die Anmeldung hat die 
für die Ident i f i z ierung der Ware und 
ordnungsgemaße Durchführung der Kon
t ro l le erforderl i chen Angaben sowi e 
Angaben über den Ort und den Zei traum 
des geplanten Versands sowie di e 
vorgesehene Best immung zu enthalten .  

( 2 )  Die Aus fuhrkontrol le hat entweder 
am Ort der Verpackung und Verl adung 
oder au f der Versandstufe zu erfol 
gen . 

( 3 ) Der Ant rags t el l er hat dem Kon
t ro l l organ j ede zur Durchführung 
einer ordnungsgemaßen Kontrol l e  er
forderli che Hi l fe zu leisten oder für 
eine sol che Hi l felei stung vorzusor
gen . Das Kont rol l organ ist auch be
recht igt , Proben zur Kost unentge l t 
l i ch zu entnehmen . 

( 4 )  Kommt der Ant rags tel l er den Ver
p f l i chtungen gemaß Abs . 3 n i cht nach . 
gi l t  der Antrag als zurÜCkgezogen . 

( 5 )  Ergibt di e Aus fuhrkontrol l e ,  daß 
die für die Aus fuhr bestimmten Waren 
den in § 1 1  Abs . 1 genannt en Bes t im
mungen ent sprechen , so hat das Kon 
t ro l l organ eine Kontrollbescheinigung 
( Aus fuhrbescheinigung ) auszustellen . 
Sie i st den Frachtpapieren anzuschl i e
ßen . 

( 6 )  Ergibt di e Kont rol le,  daß die 
Ware ni cht gemaß Abs . 5 ent spricht , 
f i ndet § 1 6  Abs . 4 und 5 sinngemaß 
Anwendung . ' , 

2 1 . § 1 9  wi rd aufgehOben . 

- 11 -

S 1 8. A u s i '.l h r � o n t r o i l e  

" 1 )  Die Ausiuhr.colluoile im .simIe dieses a1m
Qes�es hat eile AuipiM:. aur Gnmci ci.er 
Cberprüfun� cer Ware. oie für die AwiuDr ce
stunmt ist. iest%Wteiien. 00 sie den A.!1iorcienm
gell dieses Bunc�esctZes hüuichtlich Quaücäts
klasse:a und Quaütiltsnormm entspricht. Bei an
standslosem E:-;eDzUs hu aas KODU'Oüof!Ul 
hierüber eine Besch�� (Ausiahrbesc:Deini
gung ader KODuoiibesciJciIUpq) aUSZ1UWiea. 

(2) Die Form. eier nähere Inhalt und die 
Güicigkeiadauer der Ausiuhrbescheinipag sind 
durch VerorcinWlg zu rqcin. 

(3) Weidtm die Quaiitäaklaaea oder Quall_ 
tätsnorma des BenimmUZlpiaades TOD jeDen 
nach diesem au� ao, so ist bei der Ober
profung uDd AUSlftÜUIl� der Ausiuhrbeschcini
gWl� menu; Bedache zu nehmen. 

( �) 5iDci AbweichUD�en im Sinne des AbI. J 
VOr2USSetZUDg iür die Zuläuipae der EiDiuhr 
in das Bestimmungsia.ad. so sind diese Abwei
dlungen durm VerorciDUZlg fesaustellen. 

S 1 9. K o n t r o i l v e r i a h r e n  a n l ä ß l i c: h 
ei e r  A u s f u h r  

( 1 )  Die AusiuhrkoDuoiJe hat der Inhaber'des 
ausiührenden BetneOes zu beaDuagcn. Der An
trag hat die für die Idmt.Üizierung der Ware und 
ordn�sgemaße Durchführung eier KODtrOüe 
eriorderlichen Angaom zu eDthalten. 

Z) Die Ausiuhritontroile ist vor dem Versaaci 
beim Verpac:iten ocier Verladen; durchzuiühren. 

Die Bestimmun2en des 5 1 7  A bI. 2 bis .. sind 
stnn�emaß anzuwenden. 

(3) Der Antra�ne�r hat dem Konuollo�J1 
iede zur Durchführung einer ordnungsgem:ißen 
Kontrolle eriorcie:-iiche Hilfe zu ieisten oaer 
tür eine soime HilIeieistuD� vorzusor�CD. Das 
Kontrollo�2n ist auch berechtigt, Proben zur 
Kost unentgeidich zu entnehmen. 

r 4) Kommt der :\ntra�steiler den Verpiiich. 
tu�en gemaß Abs. 3 nicht nach, gilt der Antrag 
41S zurückgezogen. 
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22 . § 2 0  Abs . 1 l autet : 

, , ( 1 )  Für die Durchführung der Aus
fuhrkon t ro l l e  gemaß § 1 1  Abs . 5 Z 2 
hat derj enige , der die Auss t el lung 
einer Kon t rol l bescheinigung bean 
tragt , eine Kontro l l gebühr zu ent 
ri chten . Die Verpfl i chtung zur Ent 
ri chtung einer Kontro l l gebühr kann 
durch Verordnung gemaß § 2 auf die 
DurchfÜhrung der Aus fuhrkont rol l e  
gemäß § 1 1  Abs . 5 Z 1 sowie der Ein
fuhrkont rol le ausgedehnt werden . " 

23 . § 2 1  Abs . 1 l aut et : 

, , ( 1 )  Sowe i t  n i cht die Bestimmungen 
über die Kontrol l e  der Ein- und Aus
fuhr anzuwenden sind ,  st eht die Über
wachung der Einha l tung der Bes t immun 
gen dieses Bundesgeset zes , der danach 
erl assenen Verordnungen oder der 
Verordnungen der Europai s chen Gemein
schaften gemäß § 2 Abs . 2 den Behör-. 
den der al l gemeinen s taat l i chen Ver
waltung , in erster Instanz der 
Bezi rksverwal tungsbehörde , zu ( In
landskont rol l e )  . " 

24 . In § 21 Abs . 4 wird der Ausdruck " Das 
Bundesmin i s terium " durch " Der Bun
desmini s t e r " erset z t . 

25 . § 2 1  wird fOl gender Abs . 6 angefügt : 

, , ( 6 ) Ergi bt die Kont rol l e ,  daß di � 
Waren den in Abs . 1 genannt en Best lm
rnungen ni cht ent sprechen , hat das 
Kont rol l o rqan die beanstandeten Man
gel dem Ver fügungsberecht igten oder 
dessen Vertreter schri f t l i ch anzuzei 
gen ( Kon t ro l l beri cht ) . Sorgt di eser 
darau fhin für ke ine norrngerechte 
Nachbesserung , hat das Kon t rol l organ 
ein Beanstandungsprotoko l l  auszustel 
l en ,  aus dem hervorgeht , daß die 
Waren ni cht für den Frischverbrauch 

- 12 -

· 5) Bei anStandSlosem Er�eDnis hat das Kon
::-oilor�an die Ausiuhroesdteinj�n� auszusteilen. 
Sie ist den Fraalt?a?leren anzusdliießen. 

6) Er;iot die .-\ ::.siunr&ontroile. daß die Ware 
.ien :\nrorderun2c:t im Sinne des § 1 8  Abs. 1 
V<ier 3 nidle ents?ridlt. so hat das Bundes
:TImisterium für L:::d- und Fonnrinsdtaft duren 
3eseneid d� .. \usiunrDescnein.i�un� zu versagen. 

§ 20- K 0 n t : 0 i 1 g e D ü h r e n  

(I) Für die Durdttühnmg der Ein- und Aw
fuhrkontralle habea 
bei der Einfuhr: der Absen<icr · und Empiän�er 

als GesamtscimiciDer. 

bei der Ausiuhr: deri�e., der sich um die 
AusiuhrDescft� oC"lr'irbc. 

eine Gebühr zu enuiciuen (Kantrailgebühr). 

§ 21. I n l a  n d , k 0 n t r  o l l e  

(1) Soweit nicht die BcnimmUD�en über die 
Konuolle eier Ein- une Ausiuhr anzu,.,eneen _ 

sind. SWtt die ObenracDUD� der Eiahaiazng der 
Best:immUD�en dieses Buncieqaeces den Behör
den der allgemeinm StUmmen v enrai�. in .  
erster Instanz der Bezirksyerw:aJtungsbehörde. zu 
(Inlud.skontrolle ). 

(4) Du BundesmiDifterium für Land- und 
Fontwinsc:ilak kmA nach Anhörung des Landes
haupanazmes für ein BuDCicsiand oder tür Teile 
hieyon zur Durdtführu� audt der Inlands
kontrolle besondere BuncSaorpae bestellen. 
wenn deren Bestellun� für größere Konsum
zentren oder Gebiete mit größerem Anfall von 
für den Markt bestimmten QWhtäuerzeu;nissen 
im Interesse einer reiDun�iOSoesl und vereinheit
lidtten KODtroUe liegt. 
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2 6 .  Nach § 2 1  wird fOlgender § 21a samt 
Überschr i f t  eingefügt : 

" Zuständigke i t  nach 
Gemeinschaf t srecht 

§ 21a . ( 1 )  Zuständige Stelle oder 
Kontrol l s t eIle im Sinne der Verord
nungen der Europä ischen Gemeinscha f
ten gemäß § 2 Abs . 2 s ind die Behör
den gemäß § 21 Abs . 1 ,  sowei t 

1 .  sich aus anderen Bestimmungen 
dieses Bundesgeset zes nicht ande
res ergibt oder 

2 .  sich n i cht der Bundesminister für 
Land- und Forstwi rtscha f t  durch 
Verordnung Angel egenheiten der 
Vol l z i ehung vorbehä l t . 

( 2 )  Sowe i t in Verordnungen der Euro
Päischen Gemeinscha f t en gemäß § 2 
Abs . 2 die Erstat tung von Meldungen 
oder Berichten oder die Ertei l ung von 
Aus künf t en an Organe der Europäi schen 
Gemeinscha ften oder an Dri t t länder 
vorgesehen sind , ist hi e für di e Zu 
ständigkei t  des Bundesministers für 
Land- und Forstwi rtschaf t  gegeben . 
Di e Behörden gemäß § 2 1  Abs . 1 haben 
dem Bundesmini ster für Land- und 
Forstwi rtschaf t  die hi e für erforder
l i chen I n forma t i onen und Auskünf t e  zu 
ert ei len sowie Daten zu übermi t 
teI n . ' , 

2 7 . In § 23 Abs . 4 erster Sat z  wird der 
Ausdruck " das Bundesmin i st erium " 
erse t zt durch " den Bundesminister " . 

2 8 .  § 2 3  Abs . 4 letzter Satz l autet : 

" Sie ent fäl l t  in den Fäl l en gemäß § 
1 6  Abs . 4 und 5 und § 2 1  Abs . 6 oder , 
wenn sie den Betrag von 2 0 0  S n i cht 
Überstei gt . " 

- 13 -

(4) Für die an.Wllicn der Einfuhr- oder der 
Iniandskontroile el1tnommme und in amtLiche 
Verwahrun� genommene Hälfte der Probe hat 
jer Bund eine E:ltSc2täciigung zu leisten. deren 
Höhe bel Proben aniäiUich der Einiuhr duren das 
BunaesmlnlSterlum für und- und ForstWtrt
ICtait, anlaBlien .:er iniandskontroile duren die 
Beziriu" erwaltun�sDenorde bestimmt wird. Die 
E:ns=ädi� 1St in cier Höhe des Geswl1m�J_ 
preises. höc:D.sr.cas ieciocD des Verhuiaoreises am 
On: unQ zur Zeit der Probea�e., iesttu
sralieD. Sie em:iällc. wezm 

a) bei Beamwui1ZD�= an1iß1ich der .Em.iuhr 
diese rec:ftt.skrähig uncena!t. 

b) die Einiubr nur unter deD Vonussa:zuageD 
gemäß § 17 AbI. 1 oder 5 zugdaaea, 

c) bei Beamcanci� anJäilic:h der Inland .... 
koncroHe eiDe Vennicnn!SRnie rec:izcs
kräftig Yerhänrc wurde, fmse: 

d) sie aeD B� Yon 50 S nicht übersteigt. 
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2 9 . In § 25a erhalt Abs . , , 4 " die Be
zei chnung , , 5 " ; § 25 Abs . 4 lautet : 

, , ( 4 )  Für die
'

Oberprüfung g�maß A�s .  3 hat der Verfügungsberecht lgte elne Kont rol lgebühr zu entrichten . § 2 0  Abs . 2 gi l t  s inngemaß . " 

3 0 .  § 2 6  Abs . 1 und 2 l auten : 

, , ( 1 )  Wer Waren entgegen den Bestimmungen 
1 .  der § §  2 bi s 8 und der aUfgrund 

dieser Bes timmungen ergangenen 
Verordnungen in Verkehr brin�t ,  2 .  des § 9 und einer aufgrund dleser 
Best immung ergangenen Verordnung 
nicht , mangelhaft oder unric�t ig gekennzei chnet in Verkehr brlngt , 3 .  des § 1 1  Abs . 2 einführt oder 4 .  des § 1 1  Abs . 5 Z 1 ohne Ausfuhr-
bescheinigung aus fahrt , 

begeht , s o fern die Tat n icht de� 
. Tatbestand einer in die Zus t andlgkelt der Geri chte fal l enden s t ra fbaren Handlung bildet , eine Verwa l tungsübert retung und i s t  mi t einer Geldstrafe bis zu 5 0 0  0 0 0  S zu bestrafen . 

( 2 )  Wie nach Abs . 1 ist zu bestrafen ,  wer 
l .  

2 .  

eine Ware unt er einer Bezei Chnung in Verkehr bringt , die den An
schein einer Qual i tatskl asse 
erweckt , obwohl Qua l i tatsklassen 
im Sinne dieses Bundesgesetzes 
n i cht eingeführt sind, . als  Betriebs inhaber den Best lm
mungen des § 1 6  Abs . 2 oder des § 

4 .  

2 2  zuwiderhandel t ,  
3 .  Aufzeichnungen gemaß § 9 Abs . 3 . viert er Sat z  und § 9 Abs . 6 zwe l t e r  Sat z n i cht , mangelha f t  oder 

unri Chtig führt , 
. als  I nhaber eines Schlachtbet rlebes ent gegen § 25 a und einer 

aufgrund dieser Bes t immung ergan
genen Verordnung Klass i f� z� erer

. ni cht oder ni cht recht zeltlg bel z i eht . " 

3 1 .  In § 2 6  erha l t en die Abs . , , 3 "  bis , , 5 "  die Bezei Chnung 
, , 4 " bis , , 6 " ; § 2 6  Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  Eine nach Abs . 1 zu best rafende Verwal tungsübert retung begeht ferner , wer einer gemaß § 2 oder § 2a erlassenen Verordnung , s owei t  s i e  für einen bes t i mmt en Tatbestand auf diese St rafbes t i mmung verweist , zuwiderhan de l t . " 

- 14 -

(<4) Die Tätigkeit der KJassiflZierer iSt durch : KontroUorgane gemaß § 21 mindestens zweimal vieneijähriich ohne Yorankündigung zu uberpru-fen. § 2S gilt smngemäß. . 

S 26.. S c r a i b e n i lD lD lus c e ll  
(1) Wer W.r= ='I'IPD ciea Ben:immaqm a) des S 9 uaG der hienai er'pDpDaa Vt:rorcill� a.ic:h" � oder lUlwailr rebnnzriri=ner iD Verkehr bnqr. b) der SS 2 bis a wut 10 UDCi der aGi Gnmd di ... Baamm ...... erpqaa= Verord

. nUD!= U:a Verhbr � 
c) des S 1 1  AbI. J eiAiiihrc oder 

d) des S 1 1  Abs. • ohu AaaiahrDescD�C ausiühn, 
bqehc eme Venra1C111l� aDd =. soiem die Tat a.ic:ht uda 3nd IU ReciIa9orsduütaa eWr RriiApn&:a Senf. UD� mit einer Ge1ciftrU. bis ZIl Jo.aaa S oder mic Ät'reft bis zu sedu Wod:aaa ZIl bescni .. 

(2) Wie lIacD At.. 1 ist ZIl bennim. "er als Becriehsiahaber das Bestiam:a-cm� des S 1 6  Ab •• 2 ulld des S 22 zuwicieriwadeiL 

(3) Der Versuch ise SUUDar. 
(4) Wird mit einer Ware Y'iederholc eine Obertrecung im SiDne des AbI. 1 bcpagm. so In der Verfall der Ware awzuspftCbe:a. 
(S) Ist die VerfoiPDC oder Vcruneii� c.iaer bestUnmcaa Person aichc � oder DicDe ausführbar. so una die gemäß AbI. 4 zuiiai�e Verfügung seiDsUDC� geuottCll werden. G�= die V eriiiguD�. '::ie ailCll Parteien bcUAAczugeben ist. scenc jeder Partei die Bct'Uiwl� zu. Dieser kommt C'lne auischieoCllde W"Lrku� nicnt . :1.1. 
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3 2 . In § 28 Z 2 wi rd das Zitat , , § §  1 1  
Abs . 5 ,  1 3  Abs . 1 zwei ter Sat z  und 
Abs . 2 s owi e 20 " ersetzt  durch , , § § 
1 1  Abs . 3 ,  13 Abs . 1 zwe i t er Sat z und 
Abs . 2 ,  2 0  und 2 5a Abs . 4 " . 

3 3 . Nach § 2 8  wi rd fol gender § 2 9  samt 
überschri f t  angefügt : 

, , Inkra f t t reten 

§ 2 9 .  ( 1 )  § 1 Abs . 4 ,  § 2 Abs . 2 und 
3 ,  § 2a , § 3 Abs . 3 ,  die Au fhebung 
des § 3 Abs . 4 ,  § 9 Abs . 5 ,  di e Au f 
hebung des § 1 0 ,  § 1 1 ,  § 1 2  Abs . 1 
und 5 ,  d i e  AUfhebung des § 1 2  Abs . 6 
und 7 ,  die Bezei chnung des § 1 2  Abs . 
8 als Abs . 6 ,  § 1 3  Abs . 1 zwei ter 
Sat z ,  § 1 3  Abs . 2 ,  di e AU fhebung der 
§§ 1 4 und 1 5 ,  § 1 6  Abs . 1 erster 
Sat z ,  § 1 6  Abs . 3 dri t t er Sat z  und 
Abs . 4 b i s  6 ,  die Aufhebung des § 1 7 , 
§ 1 8 ,  die AUfhebung des § 1 9 ,  § 2 0  
Abs . 1 ,  § 2 1  Abs . 1 ,  4 und 6 ,  § 2 1 a ,  
§ 2 3  Abs . 4 erster und l e t z t er Sat z ,  
§ 2 5a Abs . 4 und di e Bezei chnung des 
früheren Abs . 4 als Abs . 5 ,  § 2 6  Abs . 
1 und 2 ,  § 2 6  Abs . 3 und die Bezei ch
nung der früheren Abs . 3 bi s 5 als 
Abs . 4 bis 6,  § 2 8  Z 2 und .  die Anlage 
in der Fas sung des Bundesgeset zes 
BGBI . Nr . . . .  / 1 9 9 . treten glei chze i 
t i g  m i t  dem Vert rag über den Bei t r i t t  
Öst erreichs zur Europä i schen Uni on in 
Kraf t .  

( 2 )  Verordnungen aU fgrund der Vor
schri ften dieses Bundesgeset zes kön
nen bere i t s  von dem seiner Kundma 
chung fol genden Tag an erlassen 
werden . Si e t re t en frühestens mi t dem 
in Abs . 1 genannten Zeitpunkt in 
Kraft . '  , 

- 1 5 -

S 21. Mit der V olJ.zjehung dieses Bundesgesetzes 
ist betnUt: 

1 .  hinsic:hdich der Bestimmungen des § 27 Abs. 1 
der BundeslDiDisler für Justiz, 

2. hinsic:hdich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Land- und FomwirtsciWt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fo.r 
Gesundheit, Spon und Konsumentenschutz 
und dem Bundesminister für wirtschaftliche 
AngelegenfteRen. jedoch hinsichdich der Be
stimmungen der SJ 1 1  Abs. 5. 13 Abs. I 
zweiter Satz und Abs. 1. sowie 20 auch mit dem 
Bundesminister für Finanzen. 
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3 4 . Im ersten Halbsatz der Anlage wi rd 
der Ausdruck , , ( Zol l tari fgesetz 1 9 8 8 ,  
BGBl . Nr .  1 5 5/ 1·9 8 7 ) "  ersetzt durch 

" gemäß der Verordnung ( EWG ) Nr . 
2 6 5 8 / 87 des Rates vom 2 3 . Ju l i  1 9 87 . 
über die zoll tari f l i che und stat i s t i 
sche Nomenklatur sowi e den Gemeinsa
men Zol l tari f " . 

3 5 .  In der Anl age ent fäl l t  unter 
Tari f -Nummer 0207 der Ausdruck 
, , 1 0  - Ge flügel , ni cht in Stücke 

zertei l t , fri sch oder gekühl t :  
ex 1 0  - gerupft und ausgenom
men 

( 2 0 )  - Ge f l ügel , nicht in Stücke 
zertei l t ,  gefroren : 
ex ( 2 0 ) - gerupf t  und ausge
nommen " . 

3 6 ;  In der Anlage werden folgende 
Tari f -Nummern eingefügt : 

a )  , , 0 1 0 5  1 1  lebende Hühner mi t e inem 
Stückgewi cht von 1 8 5  g oder 
weniger 
19 'anderes l ebendes Hausge
flügel mi t ei nem Stückge
wi cht von 1 8 5 g oder weni
ger " 

b )  , , 02 0 4  Fleisch von Schafen und Zie
gen , fri sch ,  gekühl t oder 
ge f roren ' , 

c )  , , 04 0 7  0 0  1 1  Bruteier von Truthühnern 
oder Gänsen 

d )  

e )  

f )  

1 9  andere Brut e i er " 

, , 0 60 1  1 0  Bulben , Zwi�be l n , Knol len, 
Wurzel knol len und Wurze l 
st öcke , ruhend " 

, , 0 603 1 0  Blumen und Blüten sowie 
deren Knospen , geschn i t 
ten ,  zu Binde- oder Zier
zwecken , frisch " 

, , 0 60 4  9 1  Blat twerk, Blät t e r ,  Zweige 
und andere Pflanzentei l e ,  
fri sch ' , 

- 16 

g )  , , 08 0 3  0 0  Bananen einschl i eß l i ch Meh l 
bananen " . 

-....... 
:..u.o ... rucnaidiche frzeu� Im �mne aes � I ."bl. j SlnG ehe 1ft aae io'�en Nuntmftft unQ l: nie,. ßWIUIIIt'ft Ga ZoÜWUl IZOUca.niRsaz 1 9S1. BGll :--':r. U5/1911) I:lnzuranencaen "'am.: sowen: ur nacllSlClleftaen üncemUllUllenl Ga 40iIcanis aa� sina. � au tanoWlftSClWf.iache Erzeunuue nur :.mc Waren. ale .an oen tincemu� aer ,C'ft'IU � Glicoenaqssaare DZW. von Gen aUCllWu an�e' :uhncn n-i'oltllOMft zu SOtCfteft ünleftlUlIIIIICftt crTaAc sand: 
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Verordnung des Bundesmini sters 
für Land- und Forstwirt schaft 

über die Durchführung der 
Oual ität skontrolle 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs . 1 und 2 ,  1 1  Abs . 3 ,  13 Abs . 2 ,  20 Abs . 2 , 
2 5  Abs . 2 ,  25a Abs . 4 und 28 Z 2 des Qualitätsklassengesetzes , 
BGBl . Nr .  1 6 1/1 9 67 , zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl . Nr . 
. . .  / 1 9 9. wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz , dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und , hinsichtlich des § 4 ,  dem 
Bundesminister für Finanzen verordnet : 

§ 1 .  Der Einfuhrkontrolle im Sinne des § 11  Abs . 1 des 
Qualitätsklassengesetzes unterliegen auch Waren , die zur 
vorübergehenden Verwendung ,  aktiven oder passiven Veredelung gemäß 
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr . 2 9 13/92 des Rates vom 
1 2 . Oktober 1 9 9 2  zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften , 
ABI . EG Nr . L 302 (Zollkodex) abgefertigt werden . 

§ 2 .  Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat dem für 
die Ein- und Ausfuhr zuständigen Kontrollorgan eine mit dessen 
Lichtbild versehene Ausweisurkunde auszustellen , die zu enthalten 
hat: 
1. Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum , 
2 .  Dienstsitz des Kontrol lorgans , 
3 .  sachlichen und örtlichen Wirkungsbereich des Kontrollorgans und 
4 .  Beurkundung des abgelegten Gelöbnisses . 

§ 3 .  (1) Der Anmelder gemäß Art . 4 Z 18 des Zollkodex hat das 
Einlangen von Waren , die der Einfuhrkontrolle unterliegen , am Ort 
der Zollabfertigung dem für die Einfuhrstelle zuständigen 
Kontrollorgan anzuzeigen . Die Anzeige ist so rechtzeitig zu 
erstatten , daß die Kontrolle ohne vermeidbare Verzögerung begonnen 
werden kann . 

(2) Kontrollpflichtige Waren sind durch die in der Anlage 
angeführten Einfuhrstellen zum zollrechtlich freien Verkehr oder 
zur vorübergehenden Verwendung , aktiven oder passiven Veredelung 
abzufertigen . 

§ 4 .  (1) Für die Durchführung der Ausfuhrkontrolle gemäß § 11  Abs . 
5 Z 2 des Qualitätsklassengesetzes und der Überprüfung gemäß § 25a 
Abs . 3 des Qualitätsklassengesetzes ist eine Kontrollgebühr , die 
sich aus einer Grundgebühr und einer Gebühr für den Zeitaufwand 
zusammensetzt , zu entrichten . 

(2) Die Grundgebühr beträgt 500 S ,  die Gebühr für den Zeitaufwand 
1 3 0  S je angefangene halbe Stunde . 

(3) Soll die Kontrolle oder Überprüfung außerhalb des Amtsplatzes 
(Dienstsitzes) oder außerhalb der Amtsstunden oder auch an 

105/ME XIX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)52 von 71

www.parlament.gv.at



- 2 -

Samstagen , Sonn- oder Feiertagen durchgeführt werden ,  so beträgt 
die Gebühr für den Zeitaufwand 2 60 S je angefangene halbe Stunde . 

§ 5 .  ( 1 )  Bei der Durchführung der Kontrolle im Sinne des § 25 des 
Qualitätsklassengesetzes hat sich das Kontrollorgan davon zu 
überzeugen , daß die äußere Aufmachung der gesamten partie den 
Vorschriften über die verpackung und Kennzeichnung entspricht . Bei 
der Ein- oder Ausfuhrkontrolle hat das Kontrollorgan auch zu 
prüfen , ob der Inhalt der Partie den Angaben in den 
Begleitpapieren entspricht . 

( 2 )  Das Kontrollorgan hat der gesamten Partie an Waren einer 
Klasse Packstücke bis zu einer Gesamtmenge von 5 % zu entnehmen . 
Hiebei hat es j ene Packstücke auszuwählen , die für die zu 
überprüfende Partie typisch sind und deren überprüfung eine 
sichere Beurteilung der gesamten Waren einer Klasse gewährleistet . 

( 3 )  Das Kontrollorgan hat anhand der entnommenen Packstücke die 
Waren auf Sorte und Qualität unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Toleranzen zu prüfen . Bei Waren , die transportiert 
wurden , hat das Kontrollorgan überdies darauf Bedacht zu nehmen, 
daß auch bei zweckentsprechendem Transport Frische oder Aussehen 
geringfügig beeinträchtigt werden können . 

( 4 )  Ist die Kontrolle bei Waren durchzuführen , die in kleineren 
Mengen , wie Darbietung der Waren für den Verbraucher in 
Einzelpackungen , in kleineren sonstigen Packungen oder im 
geöffneten Zustand , in Verkehr gesetzt werden , so hat das 
Kontrollorgan die Packungen im gesamten zu besichtigen und so 
viele Waren zu entnehmen , als zur ordnungsgemäßen Beurteilung der 
Gesamtpartie erforderlich sind ; im übrigen ist gemäß Abs . 3 
vorzugehen . 

( 5 )  Das Kontrollorgan hat die Prüfung der Waren unter Zuhilfenahme 
der erforderlichen technischen Hilfsmittel , W1e Sortentabellen , 
Meßgeräte oder Farbtafeln , durchzuführen . 

( 6) Abs . 1 bis 5 gelten nicht für Waren , soweit für sie durch 
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften ( §  2 Abs . 2 des 
Qualitätsklassengesetzes) Qualitätsnormen und Bestimmungen über 
deren Kontrolle gelten . 

§ 6 .  ( l) · Bei Schlachtkörpern hat sich das Kontrollorgan bei der 
Durchführung der Kontrolle im Sinne des § 25 des 
Qualitätsklassengesetzes davon zu überzeugen , daß die 
Schlachtkörper den Vorschriften über Qualität und Kennzeichnungen 
entsprechen . Bei der Ein- oder Ausfuhrkontrolle hat das 
Kontrollorgan auch zu prüfen , ob die Schlachtkörper den Angaben in 
den Begleitpapieren entsprechen . 

( 2 )  Das Kontrollorgan hat bis zu 10 % der der Kontrolle 
unterliegenden Schlachtkörper , j edenfalls aber in solcher Menge zu 
kontrollieren , daß durch die Kontrolle eine sichere Beurteilung 
der gesamten zu kontrollierenden Partie gewährleistet ist . 
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( 3 ) Das Kontrollorgan hat die Prüfung der Schlachtkörper unter 
Zuhilfenahme der erforderlichen technischen Hilfsmittel 
durchzuführen� 

( 4) § 5 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

§ 7 .  ( 1) Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über 
den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 

( 2) Die Verordnung über die Durchführung der Qualitätskontrolle, 
BGBl . Nr. 23 2/1992, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 3 4 4/1994, tritt 
mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 
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ANLAGE 

E infuhrstellen gemäß § 3 Abs . 2 

l .  Burgenland i 

Deutschkreutz 
Heiligenkreuz 
Jennersdorf 
Klingenbach 
Nickelsdorf 

2. Kärnten j 

Karawankentunnel 
Villach 

3 . NiederÖsterreich j 

Berg 
Drasenhofen 
Hohenau 
Kleinhaugsdorf 
Marchegg 

4 . OberÖsterreich j 

Linz 
Wels 
Wullowitz 

5 .  Salzburg j 

Salzburg 

6 .  Steiermark j 

Graz 
Leibnitz 
Spielfeld 

7 . Tirol j 

Innsbruck 

8 .  Vorarlbergj 

Feldkirch 
Wolfurt 

9 .  Wien j 

Wien 
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verordnung des Bundesmini sters 
für Land- und Forstwirtschaft 

über Qual ität snormen 
für Obs t und Gemüse 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs . 2, 2a und 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes, BGBI. Nr. 16 1/1967, zuletzt geändert durch 
Bundesgesetz BGBI. Nr . . .  /199. wird im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet : 

Geltungsberei ch 

§ 1 .  Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die Durchführung 
der Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über Qualitätsnormen, die aufgrund der Verordnung 
(EWG) Nr. 1035/72 des Rates vom 18. Mai 1972 über eine gemeinsame 

Marktorganisation für Obst und Gemüse, ABI. EG Nr. L 1 18 erlassen 
sind. 

Marktnot ierungen 

§ 2. Börsen, Verwaltungen öffentlicher Märkte und sonstige Stellen 
sind, soweit sie amtliche oder für gesetzlich vorgesehene Zwecke 
bestimmte Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für Erzeugnisse 
vornehmen, für die Qualitätsnormen im Sinne des Art. 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 bestehen, verpflichtet, ihren 
Notierungen oder Feststellungen die Qualitätsklassen (Güteklassen) 
zugrunde zu legen, die in den Qualitätsnormen vorgesehen sind. 

Werbung 

§ 3 .  Für ei� Erzeugnis, für das Qualitätsnormen bestehen, darf in 
o f fentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen 
großeren Kreis von Personen bestimmt sind, nicht ohne Angabe einer 
in der betreffenden EWG-Qualitätsnorm vorgesehenen Qualitätsklasse 
(Güteklasse) geworben werden, sofern dabei Preise angegeben werden, 

di€ sich unmittelbar oder mittelbar auf eine Gewichtseinheit 
beziehen. 

Rechnungen, Lieferscheine oder sonst ige Transportbegle itpapiere 

§ 4 .  (1) In Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen 
Transportbegleitpapieren über ein Erzeugnis, für das 
Qualitätsnormen bestehen, ist die Qualitätsklasse (Güteklasse) 
anzugeben, unter der das Erzeugnis geliefert, verkauft oder sonst 
in den Verkehr gebracht worden ist. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Rechnungen, Lieferscheine oder sonstige 
Transportbegleitpapiere des Einzelhandels. 
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Meldungen und Anträge der Unternehmer 

§ 5 .  ( 1) Der Unternehmer im Sinne des Art. 2 lit. h der Verordnung 
(EWG) Nr. 2251/92 vom 29. Juli 1992 über die Qualitätskontrolle von 

frischem Obst und Gemüse, AB1. EG Nr. L 219, oder sein Vertreter 
hat vor dem Versand folgende nach Art. 4 Abs. 2 der genannten 
Verordnung zur Durchführung der Kontrollen erforderliche Angaben an 
die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu übermitteln: 
1. Art der Erzeugnisse, 
2. Menge der zu versendenden Erzeugnisse, 
3 .  Ort des Versandes, 
4.  vorgesehener Bestimmungsort, 
5 .  Transportweg (Grenzübergangsstelle) und 
6 .  voraussichtlicher Versandtermin oder Zeitraum des Versandes. 

( 2) Die Meldung hat vor j edem Versand zu erfolgen. Bei Waren, die 
nicht für die Ausfuhr nach Drittländern bestimmt sind, darf die 
Meldung auch im voraus für einen zu bezeichnenden Zeitraum des 
Versandes erfolgen, der eine Vermarktungssaison nicht überschreiten 
darf. 

( 3 )  Für Waren, mit einem Gewicht von höchstens 500 kg j e  
Erzeugnis, die für das Inland oder einen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften bestimmt sind, wird abweichend von Art. 
4 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr . 2251/92 auf die 
Übermittlung der Angaben und auf die Kontrollen verzichtet. 

Strafbes t immungen 

§ 6 .  ( 1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes begeht, wer 
1. entgegen § 3 ohne Angabe der Qualitätsklasse (Güteklasse) wirbt, 
2. entgegen § 4 in Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen 

Transportbegleitpapieren nicht die Qualitätsklasse (Güteklasse) 
angibt, 

3 .  gegen die Vorschrift des § 5 Abs. 1 über die Übermittlung der 
erforderlichen Angaben verstößt. 

( 2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht 
weiters, wer Waren 

1. entgegen Art. 1 1  der Verordnung (EWG) Nr. 103 5/72 ein in deren 
Anhang I angeführtes Erzeugnis aus dritten Ländern in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt, 

2 .  entgegen Art. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 ein Erzeugnis, 
für das Qualitätsnormen bestehen, in Verkehr bringt, 

3.  entgegen Art. 6, 7 oder 9 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 ein 
Erzeugnis, für das Qualitätsnormen bestehen, nicht, mangelhaft 
oder unwahr oder nicht in der richtigen Weise gekennzeichnet in 
Verkehr bringt, 

4 .  ein Gemeinschaftserzeugnis, das zur Verarbeitung außerhalb 
seines Erzeugungsgebietes bestimmt ist, ohne die von der 
Kontrollstelle ausgestellte Bescheinigung über die industrielle 
Zweckbestimmung nach Art. 10 Abs. 1 erster Halbsatz der 
Verordnung (EWG) Nr. 2251/92 versendet, 

5 .  entgegen Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2251/92 als 
Verarbeiter nach der Verarbeitung die Bescheinigung über die 
industrielle Zweckbestimmung nicht der für das Gebiet der 
Verarbeitung zuständigen Kontrollstelle zurücksendet. 
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Inkrafttreten 

§ 7 .  (1) Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über 
den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die 
1. Qualitätsklassenverordnung, BGB1 . Nr .  136/1968, zuletzt geändert 

durch BGB1 . Nr .  76/1994 , 
2. Qualitätsklassenverordnung für Erdbeeren, BGB1 . Nr .  5/1994 und 
3 .  Qualitätsklassenverordnung für Zwiebeln, BGB1. Nr . 6/1994 
außer Kraft. 
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verordnung des Bundesmini sters 
für Land- und Fors twirt s chaft 

über Qual ität snormen für Blumenbulben , - zwiebeln 
und -knol l en sowie fris che Schnittblumen 

und frisches B lattwerk 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs. 2 ,  2a und 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes , BGBl . Nr. 161/196 7 ,  zuletzt geändert 
durch Bundesgesetz BGBI. Nr . . . .  /199. wird im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet: 

Geltungsbereich 

§ 1 .  Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die 
Durchführung nachstehender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften , die aufgrund der gemeinsamen Marktorganisation für 
lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels erlassen sind: 
1. Verordnung (EWG) Nr . 315/68 des Rates vorn 12. März 1968 zur 

Festsetzung von Qualitätsnormen für Blumenbulben , -zwiebeln und 
-knollen , ABI. EG Nr. L 7 1 ,  

2. Verordnung (EWG) Nr . 3 16/68 des Rates vorn 12. März 1968 zur 
Festsetzung von Qualitätsnormen für frische Schnittblumen und 
frisches Blattwerk , ABI. EG Nr. L 71. 

Lie ferscheine oder sons t ige Transportbeglei tpapiere 

§ 2. ( 1) In Lieferscheinen oder sonstigen Transportbegleitpapieren 
für ein in Art. 1 .Abs. 1 der in § 1 Z 2 genannten Verordnung 
angeführtes Erzeugnis sind die Klasse und die Größensortierung 
anzugeben , unter denen das Erzeugnis geliefert , verkauft oder 
sonst in den Verkehr gebracht worden ist. 

( 2 )  Abs. 1 gilt nicht für Lieferscheine oder sonstige 
Transportbegleitpapiere des Einzelhandels . 

Strafbest immungen 

§ 3 .  (1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes begeht , wer entgegen § 2 in einern 
Lieferschein oder einern sonstigen Transportbegleitpapier die 
Klasse oder die Größensortierung nicht , nicht richtig oder nicht 
vollständig angibt. 

(2) Eine Verwaltungsübetretung im Sinne des Abs. 1 begeht weiters , 
wer gegen 

1. die Verordnung (EWG) Nr. 315/68 des Rates zur Feststetzung von 
Qualitätsnormen für Blumenbulben , -zwiebeln und -knollen 
verstößt , indern er entgegen Art. 2 Abs. 1 ein in Art. 1 
angeführtes Erzeugnis , das den dort genannten Qu�litätsnormen 
nicht entspricht , 

105/ME XIX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 59 von 71

www.parlament.gv.at



- 2 -

a) als Händler oder unmittelbar als Erzeuger dem Verbraucher für 
seinen persönlichen Bedarf feilhält, anbietet, verkauft oder 
liefert ; 

b) in Drittländer ausführt, 
2. die Verordnung (EWG) Nr. 316 /68 des Rates zur Festsetzung von 

Qualitätsnormen für frische Schnittblumen und frisches Blattwerk 
verstößt, indem er entgegen Art. 2 Abs. 1 ein in Art. 1 
angeführtes Erzeugnis, das den dort genannten Qualitätsnormen 
nicht entspricht, 
a) als Händler oder unmittelbar als Erzeuger auf der 

Großhandelsstufe zum Verkauf anbietet oder verkauft, 
b) aus Drittländern in den Geltungsbereich dieser Verordnung 

verbringt oder ·in Drittländer ausführt. 

Inkrafttreten 

§ 4 .  Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 
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Verordnung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft 

über Vermarktungsnormen 
für E ier 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs. 2 ,  2a , 9 Abs. 5 und 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes , BGBI. Nr. 161/1967 , zuletzt geändert 
durch Bundesgesetz BGBI. Nr . . . . . /199. wird im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheit verordnet: 

Geltungsbereich 

§ 1 .  Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die 
Durchführung nachstehender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften , die im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation 
für Eier erlassen sind : 
1. Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 des Rates vom 26 . Juni 1990 über 

bestimmte Vermarktungsnormen für Eier , ABI. EG Nr. L 173 , 
2. Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 der Kommission vom 15. Mai 1991 mit 

Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 
des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier , ABI. EG 
Nr. L 121. 

Rechnungen , Lieferscheine oder sonst ige Transportbegleitpap iere 

§ 2 .  In Rechnungen , Lieferscheinen oder sonstigen 
Transportbegleitpapieren , ausgenommen in Papieren der genannten 
Art des Einzelhandels , sind die Güte- und Gewichtsklassen 
anzugeben , unter denen die Eier j eweils geliefert , verkauft oder 
sonst in Verkehr gebracht worden sind . 

. Werbung 

§ 3 .  In öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen , die 
für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind , darf für Eier 
nicht ohne Angabe der Güte- und Gewichtsklassen geworben werden , 
sofern dabei Preise angegeben werden , die sich unmittelbar auf 
eine Gewichtseinheit beziehen. 
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Marktnot ierungen 

§ 4 .  Börsen, Verwaltungen öffentlicher Märkte oder sonstige 
Stellen, die amtliche oder für gesetzlich vorgesehene Zwecke 
bestimmte Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für Eier 
vornehmen, sind verpflichtet, ihren Notierungen oder 
Feststellungen die Güte- und Gewichtsklassen zugrunde zu legen. 

Packstel len-Kennummern 

§ 5 .  (1) Gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 
sind die ersten zwei Ziffern der zugelassenen Packstellen zu 
erteilenden Kennummer für Österreich mit , , 13 " festgelegt. 

(2) Als Kennziffer des j eweiligen Bundeslandes wird die dritte 
Stelle der Kennummer wie folgt festgelegt: 
1. Burgenland . . . . . . . . . . . .  1 
2. Kärnten . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 .  Niederösterreich . . . . . .  3 
4 .  Oberösterreich . . . . . . . .  4 
5 .  Salzburg . . . . . . . . . . . . . .  5 
6. Steiermark . . . . . . . . . . . .  6 
7. Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
8. Vorarlberg . . . . . . . . . . . .  8 
9. Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

(3 ) Die weiteren Stellen der Kennummer sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde derart festzulegen, daß eine 
Individualisierung J eder zugelassenen Packstelle möglich ist. 

Banderolen und Et ikett en 

§ 6 .  (1) Als Banderolen und Etiketten mit amtlichen Zeichen gemäß 
den nachfolgend angeführten Bestimmungen werden die in der Anlage 
angeführten Muster wie folgt festgelegt: 
1. Muster 1 gemäß Art. 11 der Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 in 

Verbindung mit Art. 21 der Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 für 
Betriebe, die Eier in Großpackungen verpacken, 

2. Muster 2 gemäß Art. 27 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 für Betriebe, die Eier der 
Güteklasse A neu sortieren oder in die Güteklasse B 
herabstufen, 

3.  Muster 3 gemäß Art. 26 der Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 für 
Betriebe, die Eier umpacken, 

4.  Muster 4 gemäß Art. 22 der Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 für 
Betriebe, die Eier für die Lebensmittelindustrie verpacken und 

5 .  Muster 5 gemäß Art. 23 der Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 für 
Betriebe, die Eier als ungenießbare Industrieeier verpacken. 
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(2) Die Etiketten gemäß Abs. 1 haben eine Länge von 16 cm und eine 
Breite von 8 cm. Die Höhe der Buchstaben beträgt 

1. 20 rnrn hinsichtlich der Angaben " Eier für die 
Lebensmittelindustrie " (Muster 4)  und " Industrie-Eier " 
(Muster 5) , 

2. 8 rnrn hinsichtlich der Angabe " ungenießbar " (Muster 5) und 
3 .  4 rnrn hinsichtlich aller übrigen Angaben. 

( 3 )  Als amtliches Zeichen wird das auf den Mustern 1 bis 3 
dargestellte Symbol festgelegt: Es besteht aus einern Ring, dessen 
innerer Durchmesser 18 rnrn und dessen äußerer Durchmesser 20 mm 
beträgt. Innerhalb des Ringes befinden sich die Buchstaben " AT " , 
deren Höhe 12 rnrn beträgt. 

(4)  Die Banderolen entsprechen in Breite und Gestaltung des 
Aufdruckes den Etiketten. Die Länge der Banderolen hat j edoch 
mindestens 30  cm zu betragen. 

(5) Die Angaben über die Haltbarmachung gemäß Art. 10 Abs. 1 lit. 
f der Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 sind im linken unteren Viertel 
der Etiketten anzuführen, wenn die Großpackungen gekühlte oder 
halbar gemachte Eier enthalten. 

Strafbes t immungen 

§ 7 .  (1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes begeht, wer 
1. entgegen § 2 in Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen 

Transportbegleitpapieren nicht die j eweilige Güte- und 
Gewichtsklasse angibt, 

2. entgegen § 3 für Eier ohne Angabe der j eweiligen Güte- und 
Gewichtsklasse wirbt, 

3 .  entgegen § 4 Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für Eier 
nicht die vorgeschriebene Güte- und Gewichtsklasse 
zugrundelegt ; 

(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs . 1 begeht 
weiters, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 des Rates über 
bestimmte Vermarktungsnormen für Eier verstößt, indern er Eier 

1. entgegen Art. 2 Abs. 1 
a) in Verbindung mit Art. 6 nicht nach den vorgeschriebenen 

Güte- oder Gewichtsklassen oder 
b) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 erster 

Halbsatz, Art. 9, Art. 10 Abs. 1 oder 3,  Art. 1 1  Abs. 1 Satz 
1, Art. 12, Art. 1 3  Abs. 1 oder 2 oder Art. 1 4  nicht mit den 
vorgeschriebenen Angaben oder Kennzeichnungen oder mit einer 
nicht zulässigen Angabe oder Kennzeichnung 

zum Verkauf vorrätig hält oder sonst in Verkehr bringt, 
2. entgegen Art. 5 ohne Erlaubnis (Zulassung) nach Güte- oder 

Gewichtsklassen sortiert oder eine Kennurnrner verwendet, die ihm 
nicht erteilt worden ist, 

3 .  entgegen Art. 15 aus Drittländern nicht nach den 
vorgeschriebenen Güte- oder Gewichtsklassen oder nicht mit den 
vorgeschriebenen Angaben zum freien Verkehr einführt. 
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( 3 )  Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht 
weiters, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1274/91 der Kommission 
mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 
des Rates verstößt, indem er 
1. als Verantwortlicher einer Packstelle oder Erzeuger entgegen 

Art. 17 Abs. I ,  2 Satz 2 oder Abs. 5 oder Art. 18 Abs. 2 Satz 1 
oder 3 ,  Abs. 4 Satz 3 oder Abs. 6 Satz 1 oder entgegen Art. 19 
Abs. 2 oder 3 Satz 1 die geforderten Bücher oder Register nicht 
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt, 

2. entgegen Art. 17 Abs . 3 ,  4 oder 6 ohne Einhaltung der 
vorgeschriebenen Behandlungsweise Eier oder ihre Verpackungen 
mit dem Legedatum versieht oder Begl�itpapiere nicht mindestens 
12 Monate aufbewahrt, 

3 .  entgegen Art. 18 Abs. 5 Satz 1 der zuständigen Behörde den Tag 
der Sortierung und Verpackung nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt, 

4. entgegen Art. 26 Abs. 2 oder 3 Satz 1 oder 3 Packungen mit 
umgepackten Eiern nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise kennzeichnet. 

Inkraftt reten 

§ 8. ( 1) Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über 
den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 
in Kraft. 

( 2) Die Verordnung über Qualitätsklassen für Hühnereier, BGBl. Nr. 
431/1992 tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 
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Anlage 
Muster 1 

1 a: Von Betrieben zu verwenden, die Eier der 

Güteklasse A in Großpackungen verpacken. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. d. Prüfstelle Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Güteklasse: A 

Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mindestens haltbar bis: 

Nach Kauf kühl lagern 

1 b: Von Betrieben zu verwenden, die Eier der 

Güteklasse B in Großpackungen verpacken. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. d. Prüfstelle Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Güteklasse: B 

Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . .  . 

verpackt am: 

Muster 2 

2a: Von Betrieben zu verwenden, die Eier 

der Güteklasse A neu sortieren. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. d. Packstelle Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(ggf. Ursprungsland) Güteklasse: A 

Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mindestens haltbar bis: 

neu sortierte Eier 

2b: Von Betrieben zu verwenden, die Eier der Güteklasse 

A neu sortieren und in die Güteklasse B herabstufen. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. d. Packstelle Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(ggf. Ursprungsland) Güteklasse: B 

Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

verpackt am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

neu sortiert am: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Muster 3 

3a: Von Betrieben zu verwenden, die Eier der 

Güteklasse A umpacken. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Güteklasse: A 

(Umpack-Packstelle) Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mindestens haltbar bis: 

(Erstpackstelle ggf. Ursprungsland) 

umgepackte Eier 

Nach Kauf kühl lagern 

3b: Von Betrieben zu verwenden, die Eier der 

Güteklasse B umpacken. 

Name und 

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kenn-Nr. Anzahl der Eier: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Güteklasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(Umpack-Packstelle) Gewichtsklasse: . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

verpackt am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(Erstpackstelle ggf. Ursprungsland) umgepackt am: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Muster 4:. Von Betrieben zu verwenden, die Eier für 

die Lebensmittelindustrie verpacken. 

Name und Anschrift 

des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

EIER FÜR D IE  LEBENS
M ITTELINDUSTRIE 

Zahl oder Nettogewicht 

der verpackten Eier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Muster 5:  Von Betrieben z u  verwenden, die Eier als 

ungenießbare Industrieeier verpacken. 

Name und Anschrift 

des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

INDUSTRIE-E IER 
ungenießbar 

Name und Anschrift 

des Empfängers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Verordnung des Bundesmini s t ers 
für Land- und Forstwirt s chaft 

über Erzeugung und Vermarktung 
von Bruteiern und Küken von Hausgef lügel 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs. 2 und 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes, BGBl. Nr. 161/19 67,  zuletzt geändert 
durch Bundesgesetz BGBl. Nr . . . .  /199. wird im E invernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet : 

Geltungsbereich 

§ 1 .  Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die 
Durchführung nachstehender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften , die im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation 
für Eier erlassen sind: 
1. Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 des , Rates vom 29. Oktober 1975 

über die Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern und Küken 
von Hausgeflügel, ABI. EG Nr. L 282, 

2. Verordnung (EWG) Nr. 18 68/77 der Kommission vom 29. Juli 197 7  
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 über die 
Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern und Küken von 
Hausgeflügel, ABI. EG Nr. L 209. 

Kennzei chnung von Bruteiern 

§ 2 .  Abweichend von der in Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
18 68/7 7 vorgechriebenen Kennzeichnung der einzelnen Bruteier im 
Erzeugungsbetrieb durch Stempeln der Eier mit seiner Kennummer 
dürfen Bruteier auch im Erzeugungsbetrieb oder in der Brüterei 
durch Stempeln der Eier mit einem schwarzen Punkt von mindestens 
vier Millimeter Durchmesser gekennzeichnet werden. 

Begleitpapier für Küken 

§ 3 .  Das Begleitpapier für Küken gemäß Art. 13 der Verordnung 
(EWG) Nr. 278 2/75 muß bei der E in- oder Ausfuhr in doppelter 

Ausführung erstellt sein. Das Doppel des Begleitpapiers ist zum 
Zweck der Weiterleitung an das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft (Bundesqualitätskontrolle) bei der Zollstelle 
abzugeben, die die Küken zur Einfuhr oder Ausfuhr abfertigt. 
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Strafbest immungen 

§ 4 .  (1) Eine · Verwaltungsübertretung gemäß § 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes begeht, wer gegen die Verordnung (EWG) 
Nr. 2782/75 des Rates über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel verstößt, indem er 
1. Bruteier 

a) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 
Art. 14 nicht einzeln in der vorgeschriebenen Weise 
gekennzeichnet vermarktet oder befördert, 

b) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 und 
Art. 14 unverpackt oder in Packungen, die nicht vollkommen 
sauber sind, nicht den vorgeschriebenen Inhalt aufweisen oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind, 
vermarktet oder befördert, 

c) entgegen Art. 6 und Art. 14 nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gekennzeichnet oder in einer Verpackung, die nicht den 
vorgeschriebenen Anforderungen entspricht, aus Drittländern 
einführt, 

d) entgegen Art. 8 Satz 1 dem menschlichen Verzehr zuführt, 
2. Küken 

a) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11 und Art . 14 
unverpackt oder in Kartons, die nicht den vorgeschriebenen 
Inhalt aufweisen oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
gekennzeichnet sind, vermarktet oder befördert, 

b) entgegen Art. 12 und Art. 14 nicht in der vorgeschriebenen 
Weise sortiert oder in einer Verpackung, die nicht den 
vorgeschriebenen Anforderungen entspricht, aus Drittländern 
einführt, 

3 .  als Verantwortlicher einer Brüterei 
a) entgegen Art. 7 ein Register nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig führt, 
b) entgegen Art. 9 Abs. 1 die vorgeschriebenen Angaben nicht, 

nicht monatlich oder nicht vollständig der zuständigen 
Behörde übermittelt, 

4 .  als Verantwortlicher eines Betriebes entgegen Art. 13 für den 
Versand einer Partie Bruteier oder Küken nicht das 
vorgeschriebene Begleitpapier erstellt oder die hiefür 
vorgeschriebenen Angaben nicht richtig oder nicht vollständig 
macht. 

( 2 )  Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht weiters, 
wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1868/7 7  zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 278 2/75 verstößt, indem er 
1. entgegen Art. 2 Abs. 1 die Kennzeichnung der Bruteier nicht in 

der vorgeschriebenen Weise ausführt, 
2. entgegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 bis 3 in Verbindung mit § 2 

a) Bruteier nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig oder 

b) Packungen oder andere Behältnisse nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise 

kennzeichnet, 
3 .  entgegen Art. 3 Verpackungen nicht in der vorgeschriebenen Weise 

kennzeichnet. 

( 3 )  Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht weiters, 
wer entgegen § 2 Bruteier anders als in der dort zugelassenen Weise 
kennzeichnet. 
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Inkrafttreten 

§ 5 .  Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 
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Verordnung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirt s chaft über 

Vermarktungsnormen für Gef lüge l f le i s ch 

ENTWURF 

Aufgrund der § §  2 Abs. 2, 2a und 26 Abs. 3 des 
Qualitätsklassengesetzes, BGB1. Nr. 161/1967, zuletzt geändert 
durch Bundesgesetz BGB1. Nr . . . . .  /199. wird -im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Ang�legenheiten verordnet: 

Ge ltungsbereich 

§ 1 .  Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die 
Durchführung nachstehender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften, die im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation 
für Geflügelfleisch erlassen sind: 
1 .  Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des Rates vom 26. Juni 1990 über 

Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch, ABl. EG Nr. L 173, 
2. Verordnung (EWG1 Nr. 1538/91 der Kommission vom 5. Juni 1991 

mit ausführlichen Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EWG) Nr. 1906/90 des Rates über Vermarktungsnormen für 

Geflügelfleisch, AB1. EG Nr. L 143. 

Kenpzeichnung für unverpacktes Gef lüge l f l e i s ch 

§ 2 .  Unverpacktes Geflügelfleisch darf nur zum Verkauf vorrätig 
gehalten, angeboten, feilgehalten, geliefert, verkauft oder sonst 
in Verkehr gebracht werden, wenn es mit den Angaben gemäß Art. 5 
Abs . 4 der Verordnpng (EWG) Nr. 1906/90 gekennzeichnet ist. 

Marktnotierungen 

§ 3 .  Börsen, Verwaltungen öffentlicher Märkte oder sonstige 
Stellen, die amtliche oder für gesetzlich .vorgesehene Zwecke 
bestimmte Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für 
Geflügelfleisch vornehmen, sind verpflichtet, ihren Notierungen 
oder Feststellungen die Qualitätsklassen (Handelsklassen) zugrunde 
zu legen. 

Strafbest immungen 

§ 4 .  (1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 26 Abs . 3 des 
Qualitätsklassengesetzes begeht, wer 
1. entgegen § 2 Geflügelfleisch zum Verkauf vorrätig hält, 

anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in Verkehr 
bringt, 

2. entgegen § 3 Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für 
Geflügelfleisch nicht die Qualitätsklassen (Handelsklassen) 
zugrunde legt. 
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(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht 
weiters, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 verstößt, 
indem er entgegen Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 2 Geflügelfleisch zum 
Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder 
sonst in Verkehr bringt, 
1 .  das nicht in die nach Art . 3 Abs. 1 vorgeschriebene 

Qualitätsklasse (Handelsklasse) eingestuft ist, 
2. das sich nicht in einem nach Art. 3 Abs. 2 zugelassenen 

Angebotszustand befindet, 
3 .  bei dem in den begleitenden warenpapieren nicht die nach Art. 4 

vorgeschriebenen Angaben gemacht sind, 
4 .  bei dem nicht die nach Art. 5 Abs. 2 oder 3 vorgeschriebenen 

Angaben gemacht sind. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 begeht 
weiters, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 153 8/91 verstößt, 
indem er 
1. entgegen Art. 2 Abs. 1 Geflügelschlachtkörper in einer anderen 

als der vorgeschriebenen Herrichtungsform zum Verkauf vorrätig 
hält , anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in 
Verkehr bringt, 

2 .  entgegen Art. 2 Abs. 4 Unterabs. 1 Satz 2 Innereien anders als 
vorgeschrieben anbietet, 

3 .  entgegen Art. 2 Abs. 4 Unterabs. 2 das Fehlen eines Organes 
nicht auf dem Etikett angibt, 

4 .  entgegen Art. 3 Abs. 1 Satz 2 
a) bei ganzen Schlachtkörpern nicht die Herrichtungsform oder 
b) bei Teilstücken nicht die j eweilige Geflügelart angibt, 

5. entgegen Art. 8 Abs. 2 auf Fertigpackungen nicht das 
Nenngewicht angibt, 

6.  entgegen Art. 9 das angewandte Kühlverfahren anders als 
vorgeschrieben angibt, 

7. entgegen Art. 10 Abs. 1 Satz 1 zur Angabe der Haltungsform 
andere als die zugelassenen Begriffe verwendet, 

8 .  entgegen Art. 11 Abs. 1 Satz l ohne besondere Zulassung 
Begriffe gemäß Art. 10 verwendet, 

9. entgegen Art. 11 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 Satz 2 nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig Buch führt. 

Inkrafttreten 

§ 5 .  Diese verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 
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